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Teil 1 Ziele, Grundlagen und Inhalte des Bebauungsplans 
 
1.0 Vorbemerkung 
 
Die Unterlagen zum Bebauungsplan Nr. 34 Ă¥stlich Zum Spieksee/nºrdlich L 52ñ 
haben bereits im Oktober/November 2021 das Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
ïBeteiligung der Öffentlichkeitï und § 4 Abs. 2 BauGB ïBeteiligung der Behördenï 
durchlaufen. 
 
Aufgrund zwischenzeitlich vorliegender Anfragen zur Ansiedelung von 
Einzelhandelsbetrieben und der vom Rat beschlossenen Fortschreibung des 
Einzelhandelskonzeptes vom März 2021, hat der Rat der Gemeinde beschlossen 
eine Konkretisierung der textlichen Festsetzung, hinsichtlich der Zulässigkeit von 
Einzelhandelsbetrieben (großflächig), vorzunehmen. 
 
Wird der Entwurf des Bauleitplans nach dem Verfahren nach § 3 (2) oder § 4 (2) 
BauGB geändert oder ergänzt, ist er erneut auszulegen und sind die Stellungnahmen 
erneut einzuholen. Gem. § 4a (3) BauGB kann dabei bestimmt werden, dass die 
Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden 
können. Die Dauer der Auslegung und die Frist zur Stellungnahme kann 
angemessen verkürzt werden. 
Die Gemeinde Rhede (Ems) hat in ihrer Bekanntmachung auf den eingeschränkten 
Umfang der Stellungnahmen und auf die verkürzte Auslegungs- und Beteiligungsfrist 
hingewiesen. 
 
Die wesentlichen Änderungen der Unterlagen umfassen nachfolgende Belange: 
 
ü Änderung der textlichen Festsetzungen Nr. 1.1 und 1.3  
ü Ergänzung des Punkt 1.6.1 der Begründung -Art der baulichen Nutzung- 

 
Aufgrund des eindeutig definierten Sachverhaltes hat der Rat der Gemeinde gemäß 
§4a Abs. 3 BauGB beschlossen, dass nur Stellungnahmen zu den geänderten bzw. 
ergänzten Teilen der Planung abgegeben werden können. 
 
Die in den Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 und 2 ïfrühzeitige/Beteiligung der 
Öffentlichkeitï und § 4 Abs. 1 und 2 ïfrühzeitige/Beteiligung der Behördenï BauGB 
vorgebrachten Stellungnahmen haben weiterhin Bestand. 
Eine sachgerechte Abwägung dieser Einwendungen erfolgt Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses. 
 
Die im Auslegungs- und Beteiligungsverfahren beigefügten Anlagen stehen in 
keinem sachlichen Zusammenhang mit den geänderten bzw. ergänzten Teilen der 
Planung. Aus diesem Grund wird auf eine erneute Beifügung im Rahmen der 
erneuten Auslegung der Planunterlagen verzichtet. 
 
 
1.1 Planungsanlass und Entwicklungsziel 
 
Gem. § 1 Abs. 3 BauGB haben die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung erforderlich ist. Erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB kann auch 
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eine bauleitplanerische Regelung sein, die es ermöglichen soll, einer Bedarfslage 
gerecht zu werden, die sich zwar noch nicht konkret abzeichnet, aber bei 
vorausschauender Betrachtung in einem absehbaren Zeitraum erwartet werden kann 
(Nds. OVG 17.02.05-1 KN 7/04). 
 
Der Bedarf für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 ergibt sich aus den 
Planungsabsichten der Gemeinde zur Festsetzung einer Baufläche für eine 
gewerbliche bzw. gemischte Bebauung. 
 
Die Plangebietsfläche stellt den städtebaulichen Lückenschluss (s. Abbildung 1) 
zwischen dem nºrdlich angrenzenden neuen Baugebiet ĂAm Spiekseeñ 
(Geltungsbereich BPlan Nr. 12A) und der Trasse der Landesstraße 52 dar. Wobei 
s¿dlich der L 52 das Baugebiet ĂTimphaukñ (Geltungsbereich BPlan Nr. 18) 
ausgewiesen wurde. 
Westlich angrenzend befinden sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 11 
ĂZubringer zur Autobahn A 31ñ gewerbliche Ansiedelungen. 
 

 
Abbildung 1: Lage im Raum (unmaßstäblich) (Quelle: Geofachdaten © NLSTBV 2020) 

 
Um eine ordnungsgemäße städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich zu 
gewährleisten, plant die Gemeinde die Bauflächen nördlich der L 52 als 
Gewerbegebiet gemäß § 8 BauGB auszuweisen. Somit entsteht eine einheitliche 
arrondierende Nutzung. Auch sind diese verkehrsnahen Flächen für gewerbliche 
Nutzungen sehr attraktiv.  
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Nördlich angrenzend an die gewerbliche Nutzung plant die Gemeinde die 
Ausweisung eines Mischgebietes, im Zuge einer abgestuften städtebaulichen 
Entwicklung zum nördlich gelegenen Wohngebiet.  
Für die geplanten Nutzungen liegen bereits Ansiedlungsanfragen vor. 
Der Bedarf für die gemischte Nutzung resultiert auch aus der aktuellen 
Vermarktungssituation im Bereich der Zone für Handel und Handwerk (BPlan Nr. 18 
ĂTimphaukñ). Hier wurden die Flächen komplett von einem Investor überplant, sodass 
für weitere Anfragen aus dem Segment der Selbständigen oder des Kleingewerbes, 
die Gemeinde keine Flächen zur Verfügung stellen kann. 
 
Zusätzlich zu den Anfragen (Ingenieurbüro, Einrichtungshaus etc.) plant die 
Gemeinde einen Standort für das neue Feuerwehrhaus im vorliegenden 
Geltungsbereich. 
 
Mit der aktuellen Planung wird einer Zersiedelung der Landschaft durch einen 
Lückenschluss zwischen zwei bereits bauleitplanerisch gesicherten Bereichen 
entgegen gewirkt und es nicht erforderlich, dass die Gemeinde Rhede (Ems) neue 
freie Flächen für eine Beplanung bereitstellen muss. Die vorliegende Planung stellt 
somit eine Verdichtung der vorhandenen baulichen Entwicklung vom Ortskern bis 
zum Spieksee dar (s. Abb. 1). 
Der Forderung des § 1a BauGB nach sparsamen Umgang mit Grund und Boden wird 
nachgekommen. 
 
 
1.2 Lage des Plangebietes und Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 34 liegt nördlich des Ortskerns der 
Gemeinde Rhede (Ems), ºstlich der StraÇe ĂZum Spiekseeñ und nºrdlich der 
Landesstraße 52.  
 

 
Abbildung 2: Luftbild mit Geltungsbereich (unmaßstäblich) (Quelle: Geofachdaten © NLSTBV 2020) 
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Der Geltungsbereich mit einer Größe von ca. 5,60 ha ist in der Planzeichnung 
dargestellt. Die Flur- bzw. Flurstücksnummern gehen aus der Planunterlage hervor. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans beinhaltet folgende Nutzungen: 
 
× Flªchen f¿r ĂGewerbegebieteñ (GE) gemäß § 8 BauNVO 
× Flªchen f¿r ĂMischgebieteñ (MI) gemªÇ Ä 6 BauNVO 
× Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern etc. gemäß § 9 Abs. 1 

Nr. 25 Buchst. a) BauGB 
× Grünflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB (Bauverbotszone gem. NDG  

§ 16), Zweckbestimmung ï Parkanlage- 
× Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB  
× Flächen für die Wasserwirtschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16a BauGB 

 
 
1.3 Städtebauliche Bestandsaufnahme 
 
Die Flächen werden zurzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt (s Abb. 2). 
 
An den Geltungsbereich grenzen folgende Nutzungen an: 
 

¶ nördlich des Geltungsbereiches  
- Wohnbauflªchen ĂWAñ (3. Ä BPlan Nr. 12/A) 

 

¶ westlich des Geltungsbereiches 
- Gewerbegebiet (BPlan Nr. 11 ĂZubringer zur Autobahn A 31ñ) 
- Zum Spieksee (Gemeindestraße) 

 

¶ südlich des Geltungsbereiches 
- Landesstraße 52 

¶ östlich des Geltungsbereiches 
- Ems mit Deichverteidigungsanlagen 

 
Zur Erschließung des Plangebietes kann die bereits ausgebaute Gemeindestraße 
ĂZum Spiekseeñ mit Anschluss an die L 52 genutzt werden. 
 
 
1.4 Übergeordnete Planungsvorgaben 
1.4.1 Landes- und Regionale Raumordnungsprogramm 
 
Das Landesraumordnungsprogramm legt die Ziele der Raumordnung fest, die der 
Erfüllung der in § 1 des Nds. Gesetzes der Raumordnung und Landesplanung 
gestellten Aufgaben und der Verwirklichung der Grundsätze des § 2 des 
Raumordnungsgesetzes des Bundes dienen. Das derzeit gültige 
Landesraumordnungsprogramm für Niedersachsen stammt aus dem Jahr 2008. 
Das Kabinett hat am 24. Januar 2017 die Änderung der Verordnung über das 
Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP-VO) beschlossen. Die 
geänderte Verordnung ist am 17. Februar 2017 nach ihrer Veröffentlichung im 
Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt (Nds. GVBl. vom 16.02.2017, S. 
26) in Kraft getreten. 
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Abbildung 3: Auszug aus dem LROP mit Lage des Plangebietes 

 
Die Ziele des Landesraumordnungsprogrammes werden gem. § 6 Abs. 1 Nds. 
Raumordnungsgesetz in den Regionalen Raumordnungsprogrammen konkretisiert. 
Das Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Emsland wurde im Jahr 
2010 neu aufgestellt und aus dem Landesraumordnungsprogramm entwickelt. 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 32 liegt gemäß der zeichnerischen 
Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2010 Landkreis Emsland 
(RROP 2010) in einem Gebiet mit folgenden raumordnerischen Nutzungen (s. 
Abbildung 4: Auszug aus dem RROP 2010 LK Emsland): 
 
ü Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung (RROP 2.1  05) 
ü Regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt (RROP 3.10  05) 
ü Vorranggebiet mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung  

(RROP 3.10  04). 
 
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 
(RROP 2010) anzupassen. 
 
Durch das vorgenannte Bauleitplanverfahren (Aufstellung 43.Ä FNP und BPlan Nr. 
32) entsteht ein Zielkonflikt, welcher nur durch die Änderung der Zielsetzungen des 
RROP 2010 überwunden werden kann.  
 
Nach den Verwaltungsvorschriften zum Raumordnungsgesetz (ROG) und zum 
NROG für die Durchführung von Zielabweichungsverfahren (W-ROG/NROG - ZAV; 
RdErl. d. ML v. 5. 4. 2017- 303-20002/37-3 -, geändert durch RdErl. d. ML v. 2. 5. 
2018 - 303-20002/37-3.1 -; - VORIS23100 -) setzt eine Zielabweichung voraus, dass 
alle Tatbestandsmerkmale des § 6 Abs. 2 ROG und § 8 NROG erfüllt sind.  
Dazu ist im Einzelnen zur belegen, dass: 
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ü die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist, 
ü die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, 
ü das Einvernehmen mit in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen vorliegt 

und 
ü das Benehmen mit den betroffenen Gemeinden hergestellt ist. 

 

 
Abbildung 4: Auszug aus dem RROP 2010 LK Emsland 

 
Zur Bewältigung des Zielkonfliktes hat die Gemeinde Rhede (Ems) einen Antrag auf  
Zielabweichung (gem. § 6 ROG i.V.m. § 8 NROG) beim Landkreis Emsland gestellt. 
 
Das Ergebnis des Zielabweichungsverfahrens liegt mit Datum vom 13.09.2021 vor (s. 
Anlage C). 
 
Die Prüfung durch den Landkreis Emsland kommt zu folgendem Ergebnis: 
 
ĂDie von der Gemeinde Rhede (Ems) beantragte Abweichung von den Zielen der 
Raumordnung gem. § 8 NROG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 ROG wird zugelassen. 
Damit kann die Gemeinde Rhede (Ems) die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 34 schaffen. 
 
Der Landkreis Emsland kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass im 
vorliegenden Einzelfall die formalen und materiellen Voraussetzungen für eine 
Zielabweichung vorliegen. Das Einvernehmen mit den fachlich berührten Stellen 
wurde hergestellt. Das im RROP 2010 für den Landkreis Emsland festgelegte 
ĂVorranggebiet f¿r Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevºlkerung" 
kann im Rahmen der Bauleitplanung der Gemeinde Rhede (Ems) mit einer ge-
werblichen und wohnbaulichen Nutzung überplant werden. 
Während der nordöstliche Bereich des Spieksees im 1. Bauabschnitt gemäß den 
Zielsetzungen des RROP 2010 zu einem Wohngebiet mit maritimem Charakter (u. a. 
schiffbare Bootskanäle) entwickelt werden konnte, wurde der südlich angrenzende 2. 
Bauabschnitt als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO bauleitplanerisch 
gesichert (3. und 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12A ĂMaritimes Wohnen am 
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Spieksee"), um den Bedarf der Gemeinde Rhede (Ems) an Wohnbauflächen zu 
decken. 
Der hier behandelte Standort liegt im Randbereich des vorgenannten 
Vorranggebietes für Erholung südlich des 2. Bauabschnittes und nördlich des stark 
verkehrsbelasteten Zubringers zur Autobahn 31 (L 52). Er wird im Norden umringt 
von Wohnnutzung, südlich der L 52 von einer wohnbaulichen und gewerblichen 
Nutzung, im Westen von einem Gewerbegebiet und im Osten von der Ems. Es 
handelt sich um eine untergeordnete Fläche im Randbereich des Vorranggebietes, 
für die eine Entwicklung zu Erholungszwecken insbesondere auch aufgrund der 
hohen Belastung durch Verkehrsemissionen nicht zu erwarten ist. Die Gemeinde 
Rhede (Ems) verfolgt deshalb die städtebauliche Weiterentwicklung des Standortes 
nördlich der L 52 als Gewerbegebiet und im abgestuften Übergang zur nördlich 
gelegenen Wohnbebauung als Mischgebiet. 
Das für die Zulassung der Zielabweichung erforderliche Einvernehmen mit den 
fachlich berührten Stellen sowie das Benehmen mit der betroffenen Gemeinde ist 
hergestellt.ñ 
 
Im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Emsland 2010 (RROP) 
wurde das Grundzentrum Rhede (Ems) unter anderem als Standort für die Sicherung 
und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten bestimmt (RROP 2.1  05). 
Die Darstellungen der Flächennutzungsplanänderung dienen der weiteren 
Entwicklung und Stärkung der zugewiesenen Aufgaben. 
 
Der parallel zur Landesstraße 52 dargestellte regional bedeutsame Wanderweg ï
Radfahren- (RROP 3.10  08) liegt außerhalb des Änderungsbereiches und ist durch 
die Planung nicht betroffen. Im Zuge der Neutrassierung der L 52 wurde dieser 
Radweg an die Straßenplanung angepasst. 
 
Alternative Standorte wurden nicht untersucht, da es sich um die Verdichtung eines 
bauleitplanerisch strukturierten Bereiches handelt und somit die städtebauliche 
Entwicklung in diesem Bereich forciert wird. Eine Überplanung freier 
Landschaftsräume ist nicht erforderlich (s. Abb. 1 und 2). 
Somit wird den Vorgaben des § 1a BauGB nach sparsamen und schonenden 
Umgang mit Grund und Boden nachgekommen. 
 
Die Entwicklung des Plangebietes steht entsprechend den vorgenannten Vorgaben 
im Einklang mit den Darstellungen und Anforderungen des RROP 2010 sowie den 
Zielsetzungen des Landkreises Emsland und der Gemeinde Rhede (Ems). 
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1.4.2 Städtebauliches Entwicklungskonzept der Gemeinde Rhede (Ems)  
 

 
Abbildung 5: Entwicklungskonzept Rhede (Ems) mit Standort Krematorium 

 
Wie aus der Abbildung 4 zu entnehmen steht auch das städtebauliche 
Entwicklungskonzept der Gemeinde Rhede (Ems) der vorliegenden Planung nicht 
entgegen. Die geplante gewerbliche Nutzung wurde durch eine Gliederung der 
Fläche auch hinsichtlich einer gemischten Nutzung konkretisiert. 
 
 
1.4.3 Flächennutzungsplan 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 34 Ă¥stlich Zum Spieksee / nördlich  
L 52ñ liegt baurechtlich im Außenbereich gem. § 35 BauGB. 
 
Aus diesem Grund ist es erforderlich den Flächennutzungsplan der Gemeinde Rhede 
(Ems) in Form der 43. Änderung im Parallelverfahren zu ändern. Aufgrund der 
geplanten Nutzungen im Änderungsbereich erfolgt im Flächennutzungsplan eine 
Darstellung von -gewerblichen Bauflächen (G)- gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO und 
ï gemischten Bauflächen (M)- gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO. 
 
Die Entwicklung des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan  
gem. § 8 Abs. 2 BauGB, erfolgt nach der Rechtswirksamkeit der 
Flächennutzungsplanänderung durch die Festsetzung von Flächen für 
ĂGewerbegebieteñ (GE) gemªÇ Ä 8 BauNVO und Flªchen f¿r ĂMischgebieteñ (MI) 
gemäß § 6 BauNVO.  
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Die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes passen sich somit den 
überkommunalen und kommunalen Planungszielen an. 
 
 
1.5 Planung 
1.5.1 Verkehrliche Erschließung 
 
Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Landesstraße 52 und die 
GemeindestraÇe ĂZum Spiekseeñ.  
Bei der vorliegenden Planung wurde der neue Trassenverlauf gemäß 
Planfeststellungsverfahren zur Verlegung der Landesstraße 52 zugrunde gelegt. 
 
Die innere Erschließung ist durch die Herstellung einer Ringstraße (Planstraße A) mit 
einer Verkehrsflächenbreite von 8,0 bis 10,0 m vorgesehen. Die Ringstraße wird 
ºstlich an die GemeindestraÇe ĂZum Spiekseeñ angebunden. 
 
Beim Straßenbau wird darauf geachtet, dass die Versorgungsleitungen im Bereich 
des unbefestigten Randstreifens bzw. des Fußweges verlegt werden. Sollte im Zuge 
der Erschließungsmaßnahmen eine Befestigung der Seitenstreifen oder die 
Herstellung von Parkplatzflächen erforderlich sein, wird darauf geachtet, dass ein 
wieder verwendbarer Platten- oder Pflasterbelag hergestellt wird. Hierzu steht eine 
Breite von ca. 1,50 m - 2,00 m zur Verfügung. 
 
Im Bereich der Einmündung der Planstraße A die Straße ĂSpiekseeñ wurden 
Sichtdreiecke gem. RASt bzw. RAL, Ausgabe 2012, als Hinweis aufgenommen. 
Die Sichtfelder sind von jeder sichtbehindernden Nutzung und Bepflanzung mit einer 
Höhe von mehr als 80 cm über der Fahrbahn freizuhalten. 
 
Der ruhende Verkehr ist auf den Grundstücksparzellen selbst unterzubringen.  
Vor den Garagen ist ein Stauraum von mind. 5,0 m vorzuhalten. 
 
Auf den Grünstreifen in den Seitenräumen der Verkehrsfläche der Planstraße ist 
ausreichend Platz für den verbleibenden ruhenden Verkehr, der nicht auf den 
Grundstücken untergebracht werden kann.  
 
Die Planung der Erschließungsstraßen erfolgt in der technischen Ausbauplanung 
und ist nicht Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung. 
Die technische Ausbauplanung erfolgt so, dass den Belangen von Fußgängern, 
Radfahrern, Kindern, alten Menschen und Menschen mit Behinderungen Rechnung 
getragen wird. 
Die Erschließung des Baugebietes passt sich an die vorhandene 
Verkehrswegeplanung der Gemeinde Rhede (Ems)  an.  
Der Führung und Ableitung des Ziel- und Quellverkehrs ist die Sammelstraße ĂZum 
Spiekseeñ zugeordnet. Die Verkehrsführung ist in südlicher Richtung zum Ortskern 
mit den Infrastruktureinrichtungen (Schule, Verwaltung, Versorgung, Kirche, 
Sportanlagen etc.) ausgerichtet. 
Schwerpunkt der Verkehrsführung ist eine sichere Querung der Landestraße L 52 im 
Bereich des Kreisverkehrs. Hierzu wurde bereits im Zuge der StraÇe ĂZum Spiekseeñ 
ein von der Straßenverkehrsfläche abgesetzter Fuß-/Radweg hergestellt.  
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Beim Straßenbau wird darauf geachtet, dass die Versorgungsleitungen im Bereich 
des unbefestigten Randstreifens bzw. des Fußweges verlegt werden. Sollte im Zuge 
der Erschließungsmaßnahmen eine Befestigung der Seitenstreifen oder die 
Herstellung von Parkplatzflächen erforderlich sein, wird darauf geachtet, dass ein 
wieder verwendbarer Platten- oder Pflasterbelag hergestellt wird. Hierzu steht eine 
Breite von ca. 1,50 m - 2,00 m zur Verfügung. 
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Abbildung 6: Gestaltungsplan  
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Südlich des Plangebietes verläuft die Landesstraße 52. 
Hierdurch ergeben sich anbaurechtliche Einschränkungen: 
 

¶ Entlang der L 52 gelten außerhalb der Ortsdurchfahrt die Anbauverbote und -
beschränkungen nach § 24 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG). 
Diese sind in dem Bebauungsplanentwurf eingetragen und gekennzeichnet 
mit: 
20 m Bauverbotszone gem. § 24 (1) NStrG 
40 m Baubeschränkungszone gem. § 24 (2) NStrG 
jeweils gemessen vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr 
bestimmten Fahrbahn. 
 
Zu der 20 m Bauverbotszone wird folgender Hinweis in den 
Bebauungsplanentwurf aufgenommen: 
 
Bauverbotszone gemäß § 24 Abs. 1 NStrG 
 
Gemäß § 24 Abs.1 NStrG dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrten längs der 
Landes- und Kreisstraßen 

1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen 
vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten 
Fahrbahn und 

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung, die 
über Zufahrten unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden 
sollen, 

nicht errichtet werden. 
 

Zu der 40 m Baubeschränkungszone wird folgender Hinweis in den 
Bebauungsplanentwurf aufgenommen: 
 
Baubeschränkungszone gemäß § 24 Abs. 2 NStrG 
Gemäß § 24 Abs. 2 NStrG ergehen Baugenehmigungen oder nach anderen 
Vorschriften notwendige Genehmigungen im Benehmen mit der 
Straßenbaubehörde, wenn 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung 
längs der Landes- und Kreisstraßen in einer Entfernung bis zu 40 m, 
gemessen vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr 
bestimmten Fahrbahn, errichtet oder erheblich geändert werden 
sollen, 

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung auf 
Grundstücken, die außerhalb der Ortsdurchfahrten über Zufahrten 
an Landes- und Kreisstraßen unmittelbar oder mittelbar 
angeschlossen sind, erheblich geändert oder anders genutzt werden 
sollen. 

 

¶ Aus den gewerblich genutzten Bauflächen können störende Einflüsse durch 
Betriebsabläufe, Fahrzeugbewegungen, Blendwirkungen durch Scheinwerfer 
und werbende Anlagen entstehen, die zu einer Ablenkung und Behinderung 
der Verkehrsteilnehmer führen und die die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs auf der Landesstraße negativ beeinflussen. 
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Bei Bedarf ist ein entsprechender Sichtschutz zur Landesstraße in Absprache 
mit dem Straßenbaulastträger herzustellen (§ 24 Abs. 2 und Abs. 3 NStrG). 
 

¶ Das Plangebiet ist entlang der L 52 auf Privatgrund mit einer festen 
lückenlosen Einfriedigung zu versehen und in diesem Zustand dauernd zu 
erhalten (§ 24 Abs. 2 NStrG). 

 
 
1.5.2 Wasserwirtschaftliche Erschließung 
1.5.2.1 Oberflächenentwässerung 
 
Für das Plangebiet wurde in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des 
Landkreis Emsland ein Entwässerungskonzept erstellt. 
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Abbildung 7: Hydraulischer Lageplan (Entwurf) 
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Der hierzu erforderliche wasserrechtliche Antrag gemäß dem Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) wird zurzeit vorbereitet.  
 
Die Gemeinde Rhede (Ems) wird sicherstellen, dass vor Satzungsbeschluss das 
Einvernehmen mit der Genehmigungsbehörde hergestellt wird. 
 
Das anfallende Oberflächenwasser der Straßenflächen und der Flächen des 
Gewerbegebietes wird über einen Regenwasserkanal in der geplanten 
Erschließungsstraße gesammelt und in die geplante 
Regenwasserbehandlungsanlage vom Typ SediPipe im nordöstlichen Bereich des 
Bebauungsplangebietes zur Behandlung geleitet. Von dort wird das gesäuberte 
Oberflächenwasser zur Rückhaltung in ein Regenrückhaltebecken geleitet und 
anschließend gedrosselt in einen nördlich gelegenen Regenwasserschacht geleitet, 
vom dem eine Regenwasserleitung im weiteren Verlauf in den östlich des 
Plangebietes gelegenen vorhandenen Deichverteidigungsgraben (Gewässer III. 
Ordnung) einleitet. 
Das auf den Mischgebietsflächen anfallende Niederschlagswasser soll direkt in den 
versickerungsfähigen Untergrund abgeleitet werden. 
 
Die Gemeinde Rhede (Ems) hat eine allgemeine Baugrunduntersuchung durch das 
Büro Ulpts Geotechnik, Bockhorst durchführen lassen. Das Fachgutachten vom 
03.09.2021 ist als Anlage B zur Begründung beigefügt. Das Gutachten kommt zu 
dem Ergebnis, dass unter den oberflächennah anstehenden organischen Böden in 
einer Mächtigkeit von ca. 0,50 m ausreichend wasserdurchlässige Sande mit einem 
kf - Wert von 1,6 x 10-5

-5
 m/s anstehen. Diese Sande sind unter Berücksichtigung der 

DWA/ATV A 138 als gut wasserdurchlässig zu beurteilen. Der Grundwasserstand 
liegt bei ca. 2,20 m unter GOK. Eine Versickerung des Oberflächenwassers von den 
Dach- und Verkehrsflächen ist möglich, der gemäß DWA/ATV A 138 geforderte 
Mindestabstand zum Grundwasserleiter von 1,0 m kann im Plangebiet eingehalten 
werden. 
 
 
1.5.2.2 Schmutzwasserkanalisation 
 
Der Planbereich wird an das Schmutzwasserkanalisationsnetz der Gemeinde Rhede 
(Ems) angeschlossen. 
Die Ableitung erfolgt über Freispiegelleitungen in die vorhandene Kanalisation im 
Bereich der StraÇe ĂZum Spiekseeñ. Anschließend wird das Schmutzwasser zur 
Kläranlage Rhede (Ems) geführt. 
Die Baugrundstücke werden über Anschlussleitungen an den geplanten 
Schmutzwasserkanal angeschlossen. 
 
 
1.5.3 Sonstige Erschließung 
 
Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den 
abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der jeweils gültigen Satzungen zur 
Abfallentsorgung des Landkreises Emsland. Träger der öffentlichen Abfallentsorgung 
ist der Landkreis Emsland. 
Die baulichen Maßnahmen werden so geplant, dass Müllfahrzeuge die 
Abfallsammelstellen anfahren können. Hierzu werden ausreichend bemessene 
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Verkehrsflächen für Straßen im Bebauungsplan festgesetzt (s. Abbildung 6 
Gestaltungsplan). 
 
Evtl. anfallender Sonderabfall wird einer den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechenden Entsorgung zugeführt. 
 
Der Geltungsbereich wird an das Versorgungsnetz der Energieversorgung Weser-
Ems (Elt und Gas) und an das Netz der Deutschen Telekom oder eines anderen 
Anbieters angeschlossen. 
Die Versorgung mit Trinkwasser wird durch den Wasserverband "Hümmling" 
sichergestellt. 
 
Bei der Herstellung der Erschließungsstraßen wird darauf geachtet, dass im 
öffentlichen Verkehrsraum ein unbefestigter/gepflasterter Streifen in einer Breite von 
1,25 m zur Verlegung der Versorgungsleitungen vorgehalten wird. 
Für Baumpflanzungen im Bereich von unterirdischen Versorgungsanlagen wird das 
DWA Merkblatt 162 ĂBªume, unterirdische Leitungen und Kanªleñ (Januar 2013) und 
für die Löschwasserversorgung das Arbeitsblatt W 405 des DGVW-Regelwerkes 
berücksichtigt. 
 
Die Versorgungsunternehmen werden rechtzeitig vor Beginn der 
Erschließungsmaßnahmen im Rahmen eines Ortstermins in die Maßnahme 
eingewiesen und erhalten anschließend ausreichend Zeit für die Herstellung der 
erforderlichen Ver- und Entsorgungsanlagen. 
 
 
1.5.4 Versorgungsleitungen 
 
Vorhandene Leitungstrassen im öffentlichen Verkehrsraum sind bei den 
Umbaumaßnahmen zu beachten. Die Gemeinde wird dafür Sorge tragen, dass die 
bauausführende Firma sich rechtzeitig Bestandspläne bei den zuständigen 
Versorgungsunternehmen besorgt und die weiteren Maßnahmen abstimmt.  
 
 
1.5.5 Immissionsschutz 
1.5.5.1 Verkehrsimmissionen 
 
Südlich des Plangebietes verläuft die Landesstraße 52  
Von dieser Straße gehen Emissionen aus die bei der Beplanung der Flächen des 
Plangebietes zu beachten sind. Hierzu hat die Gemeinde Rhede (Ems) ein 
Schallgutachten durch ein Fachbüro erstellen lassen um die Belange des 
Immissionsschutzes bzw. Schutz der zukünftigen Arbeitsstätten zu berücksichtigen. 
 
Hier soll nach Abstimmung mit der Gemeinde Rhede (Ems) die zukünftige 
Trassenführung entsprechend dem Planfeststellungsbeschluss auf Basis 
vorliegender schalltechnischer Untersuchungen zugrunde gelegt werden. 
 
Das Fachgutachten vom 30.07.2021 wurde aufgestellt von der Ingenieurgesellschaft 
Zech, Lingen und liegt als Anlage A zu dieser Begründung bei.  
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Auf den als Gewerbegebiet (GE) gem. § 8 BauNVO sollen nach Auffassung der 
Gemeinde Rhede (Ems) aufgrund einer wirtschaftlichen Vermarktbarkeit der 
gewerblich nutzbaren Flächen, nicht grundsätzlich ausnahmsweise zulässige 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber 
gemäß § 8 Abs. 3 Nr.1 BauNVO ausgeschlossen werden. 
 
Für Verkehrslärmeinwirkungen gelten die folgenden schalltechnischen 
Orientierungswerte gem. Beiblatt 1 zu DIN 18005-1: 
 
Gewerbegebiet (GE) 65/dB(A)/tags 
    55/dB(A)/nachts 
 
Mischgebiet (MI)  60/dB(A)/tags 
    50/dB(A)/nachts 
 
Der Beurteilungszeitraum tags ist die Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr, der 
Beurteilungszeitraum nachts umfasst den Zeitraum von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr. 
 
Die Verkehrsdaten für die Landesstraße L 52 sind in Abstimmung mit der Gemeinde 
Rhede (Ems) und der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr [11] entsprechend den schalltechnischen Untersuchungen zum 
Planfeststellungsverfahren berücksichtigt worden. 
Demnach wurden folgende Verkehrsbelastungen für das Prognosejahr 2030 
herangezogen: 
 
Landesstraße L 52 
 
durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen:  DTV  =  6.500 KFZ724 h 
 
LKW-Anteil tags:      pt = 8 % 
 
LKW-Anteil nachts:       pt = 11 % 
 
Die Berechnungen der Verkehrslärmsituation erfolgten im Bereich des Mischgebietes 
sowie für das Gewerbegebiet für das Erdgeschoss sowie das erste und zweite 
Obergeschoss (mögliches Dach- bzw. Staffelgeschoss). 
 
Die schalltechnische Untersuchung hat ergeben, dass im Plangebiet sowohl im 
Tages- als auch im Nachtzeitraum keine Geräuschimmissionen durch Verkehr zu 
erwarten sind, die die jeweiligen angestrebten schalltechnischen Orientierungswerte 
des Beiblattes 1 zur DIN 18005-1 überschreiten. 
 
Somit ist im Bereich des Plangebietes von gesunden Wohn- und 
Aufenthaltsverhältnissen gemäß DIN 18005 auszugehen und es sind keine 
besonderen Anforderungen an die Schalldämmung von Außenbauteilen zu stellen 
und textlich festzusetzen. 
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1.5.5.2 Gewerbeimmissionen 
 
Von dem geplanten Gewerbegebiet gehen Emissionen aus, die auf die 
schützenswerten Nutzungen im Umfeld des Plangebietes einwirken. 
 
Hierzu hat die Gemeinde Rhede (Ems) ein Schallgutachten durch ein Fachbüro 
erstellen lassen um die Belange des Immissionsschutzes bzw. Schutz der 
Wohnnutzungen im Außenbereich zu berücksichtigen. 
 
Das Fachgutachten vom 30.07.2021 wurde aufgestellt von der Ingenieurgesellschaft 
Zech, Lingen und liegt als Anlage A zu dieser Begründung bei.  
 
In der schalltechnischen Untersuchung wurden zur Ermittlung der 
Emissionskontingente nach DIN 45691 die nächstgelegenen vorhandenen 
Wohngebäude im Umfeld des Plangebietes sowie Immissionspunkte auf der 
Baugrenze der geplanten Mischgebietsflächen innerhalb des Plangebietes 
betrachtet. 
 



24  Ing.-Büro W. Grote GmbH 

Entwurf - Begründung ï BPlan Nr. 34 ñ Östl. Zum Spieksee / nördl. L 52ñ, Gem. Rhede (Ems) 

 
Abbildung 8: Übersichtsplan mit Darstellung der Immissionspunkte (Zech Ingenieurgesellschaft) 
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Die Immissionspunkte IP01 bis IP03 liegen im Geltungsbereich der rechtskräftigen 3. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12A "Maritimes Wohnen am Spieksee" und sind 
mit dem Schutzanspruch eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) zu bewerten. Die 
Immissionspunkte IP04 bis IP06 liegen auf der Baugrenze der geplanten 
Mischgebietsflächen innerhalb des Plangebietes und sind somit mit dem 
Schutzanspruch eines Mischgebietes (MI) zu bewerten. 
 
Die Immissionspunkte IP07 und IP08 liegen im Geltungsbereich der rechtskräftigen 
5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 18 "Timphauk" und sind mit dem 
Schutzanspruch eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) zu bewerten. Der IP09 liegt 
im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 11 "Zubringer zur 
Autobahn A 31" und ist mit dem Schutzanspruch eines Gewerbegebietes (GE) zu 
bewerten. 
 
Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte nach dem Beiblatt 1 zu DIN 18005-1bzw. 
TA Lärm: 
 
 
Gewerbegebiet (GE)   65/dB(A)/tags 
      50/dB(A)/nachts 
 
Mischgebiet (MI)    60/dB(A)/tags 
      45/dB(A)/nachts 
 
Allgemeines Wohngebiet (WA)  55/dB(A)/tags 
      40/dB(A)/nachts 
 
Der Beurteilungszeitraum tags ist die Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Als 
Beurteilungszeitraum nachts ist die Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr zu betrachten 
 
Die Lärmvorbelastung  durch das westlich gelegene Gewerbegebiet im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 11 "Zubringer zur Autobahn A 31" wurde 
durch flächenbezogene Schallleistungspegel mit den Werten 60/50 dB(A) 
tags/nachts aufgrund der Durchmischung von mittelstark und wenig emittierenden 
Betrieben bei generell geringem Nachtbetriebsaufkommen berücksichtigt (s.a. 
Lärmgutachten zur 4. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 12A).  
Dem schalltechnischen Bericht ist allerdings auch zu entnehmen, dass durch die 
Bestandssituation insbesondere im Nachtzeitraum deutlich geringere 
Schallimmissionen im Bereich der schützenswerten Nutzungen zu erwarten sind. 
 
 
Nach der TA Lärm, die für die Beurteilung der Geräuschimmissionen von 
gewerblichen Anlagen im Rahmen von Genehmigungsverfahren heranzuziehen ist, 
sind die Immissionsrichtwerte auf die Summe der Immissionsbeiträge von allen 
gewerblichen Anlagen zusammen anzuwenden, die auf einen Immissionsort wirken. 
 
Um zu verhindern, dass die schalltechnischen Anforderungen in der Umgebung von 
gewerblichen Nutzungen überschritten werden, werden heute vielfach für Industrie-, 
Gewerbe- und Sondergebiete, die keine ausreichenden Abstände von 
schutzbedürftigen Gebieten haben, bereits im Bebauungsplan Emissionskontingente 
festgesetzt. 
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Das Emissionskontingent beschreibt die Schallleistung, die je Quadratmeter 
Grundfläche immissionswirksam emittiert werden darf. Diese Emissionskontingente 
können entweder einheitlich für ein Gebiet oder nach Teilflächen differenziert 
festgelegt werden. 
 
Im vorliegenden Fall wurden die gewerblich nutzbaren Flächen in unterschiedliche 
Teilflächen in Form einer möglichen Grundstücksaufteilung aufgeteilt und zulässige 
Emissionskontingente zugewiesen. Diese Kontingente werden in tabellarischer Form 
in die textlichen Festsetzungen und in die Planzeichnung aufgenommen. 
 

 

Teilfläche 
 

LEK,tags 

 

LEK,nachts 
 

TF 1 63 dB(A) 44 dB(A) 

TF 2 65 dB(A) 49 dB(A) 

 
Diese ermittelten Emissionskontingente entsprechen den gebietstypischen Werten 
für Gewerbegebiete. 
 
Zur effektiven Nutzung der Plangebietsfläche sollten entsprechende 
richtungsabhängige Zusatzkontingente definiert werden. Für entsprechende 
Richtungssektoren, in denen Unterschreitungen der einzuhaltenden Planwerte zu 
erwarten sind, können dann entsprechende Zusatzkontingente optimiert werden. 
 
 
Für die in der Planzeichnung dargestellten Richtungssektoren A und B liegenden 
Immissionsorte dürfen die Emissionskontingente LEK der Gewerbegebietsflächen um 
folgende Zusatzkontingente erhöht werden: 

 

Richtungs- 
sektor 

Sektor LEK,zus,tags  

 

LEK,zus,nachts 

 

A 290/85° 0 dB 0 dB 

B 85/290° +3 dB +3 dB 

 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurde für die Gewerbeflächen des 
Bebauungsplanentwurfs Nr. 34 eine Kontingentierung gemäß DIN 45691 
vorgenommen. 
 
Bei Festsetzung der in diesem Bericht angegebenen Emissionskontingente LEK im 
Bebauungsplan sind unter Berücksichtigung der vorhandenen Lärmvorbelastung 
keine unzulässigen Überschreitungen von schalltechnischen Orientierungswerten 
gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 bzw. von Immissionsrichtwerten gemäß TA Lärm 
im Bereich der Nachbarschaft zu erwarten. 
 
 
1.5.6 Bodenordnende Maßnahmen 
 
Die Plangebietsflächen sowie die zur Kompensation des Eingriffs in Natur und 
Landschaft notwendigen Flächen befinden sich im Eigentum der Gemeinde Rhede 
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(Ems), somit sind keine weiteren bodenordnenden Maßnahmen zur Umsetzung der 
Planungen erforderlich. 
 
 
1.5.7 Altlasten 
 
Nordwestlich des Geltungsbereiches befindet sich eine im Altlastenverzeichnis des 
LK Emsland verzeichnete Altablagerung mit der Anlagenummer 454 044 01. 
 
Für die Altablagerung wurde durch das Umweltlabor acm GmbH, Herzlake im Jahr 
1993 ein Gutachten zur Gefährdungsabschätzung erstellt. Als Ergebnis der 
Untersuchungen wurde festgestellt, dass lediglich die Deponiefläche nicht für eine 
Bebauung geeignet ist, eine Beeinträchtigung der Wohnbaunutzungen ist auch über 
den Grundwasserpfad nicht zu erwarten. Das Gutachten hat im Verfahren zur 
Erstellung des Ursprungplans öffentlich ausgelegen. 
Die Gemeinde Rhede (Ems) wird auch zukünftig in Abstimmung mit dem LK Emsland 
Untersuchungen im Deponiebereich (Bohrbrunnen, Gaspegel) durchführen. 
Im weiteren Verlauf wurde für die Altablagerung durch das Büro Dr. Lüpkes 
Sachverständige GbR, Meppen im Jahr 2005 ein Gutachten zur 
Gefährdungsabschätzung erstellt. Als Ergebnis der Untersuchungen wurde 
festgestellt, dass bei Untersuchungen des Bodens im Bereich der Motocrossstrecke 
keine Hinweise auf gefährdungs- oder bewertungsrelevante Stoffeinträge im 
Plangebiet gefunden wurden. Im Bereich der Altablagerungen wurden 
Deponiegasmessungen durchgeführt. Es wurden keine Hinweise auf 
bewertungsrelevante Deponiegasemissionen festgestellt. Das Gutachten hat im 
Verfahren zur Erstellung des Ursprungplans öffentlich ausgelegen. 
 
Die Gemeinde Rhede (Ems) hat das Büro Dr. Lüpkes Sachverständige GbR 
aufgrund der begrenzten abfall- und bodenschutzrechtliche Bewertung auf den 
direkten Bereich der Rennstrecke mit der Ergänzung des vorliegenden Gutachtens 
zur Gefährdungsabschätzung beauftragt. Das Fachgutachten ist als Anlage B zur 
Begründung beigefügt. 
 
 
Der Gutachter kommt bei seinen Untersuchungen zu folgendem Ergebnis: 
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Abbildung 9: Auszug aus dem Gutachten; Anlage B der Begründung 
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Sulfatsaure Böden  
Im gesamten Plangebiet ist bei Erdarbeiten bzw. Grundwassersenkungen 
grundsätzlich eine ergänzende Bewertung der Bodenbeschaffenheit unter dem 
Aspekt sulfatsaurer Böden sowie auch eine Beurteilung des Boden- und 
Grundwassermilieus am Standort unter dem Aspekt der Beton- und 
Stahlaggressivität, insbesondere wenn grundwasserberührende Bauteile eingesetzt 
werden, erforderlich. 
Die Auswertung der Ergebnisse der Untersuchungen und die daraus resultierenden 
Schutzmaßnahmen sowie die Verwertung des im Zuge der Baumaßnahme 
anfallenden Bodenaushubs bedürfen der fachgutachterlichen Bewertung. Es ist eine 
bodenkundliche Baubegleitung nach E DIN 19639 oder eine umwelttechnische 
fachgutachterliche Baubegleitung konsultativ einzubinden. 
In diesem Fall ist der Landkreis Emsland, Fachbereich Umwelt, zu informieren und 
die weitere Vorgehensweise mit dem Landkreis Emsland abzustimmen. 
 
 
1.5.8 Denkmalpflege 
 
Ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde im Plangebiet die eine Bebauung des 
Plangebietes einschränken oder verhindern sind der Gemeinde Rhede (Ems) nicht 
bekannt. 
 
 
1.5.9 Natur und Landschaft/Umweltbericht 
 
Gem. § 18 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist in der Bauleitplanung 
über die Vermeidung und den Ausgleich von Eingriffen nach den Vorschriften des 
BauGB zu entscheiden. 
 
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten 
Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem BNatSchG) sind gem. § 1a Abs. 3 BauGB 
in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Vermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind gem. § 15 Abs. 1 BNatSchG zu 
unterlassen. In der Bauleitplanung ist hierüber gem. § 1a Abs. 3 BauGB im Rahmen 
der Abwägung zu entscheiden. 
 
Im vorliegenden Fall ist die künftige Nutzung nicht ohne einen Eingriff in Natur und 
Landschaft zu verwirklichen, so dass es sich hier um einen unvermeidbaren Eingriff 
handelt. Dieser ist entsprechend seiner Wertigkeit im Rahmen der Planung zu 
berücksichtigen. Unvermeidbare Eingriffe sind gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG 
vorrangig auszugleichen. In der Bauleitplanung ist auch hierüber gem. § 1a Abs. 3 
BauGB im Rahmen der Abwägung zu entscheiden. Nähere Einzelheiten sind dem 
Umweltbericht (Teil II dieser Begründung) zu entnehmen. 
 
Die darin vorgenommene Eingriffsbilanzierung stellt heraus, dass der durch die 
Planung vorbereitete Eingriff innerhalb und außerhalb des Plangebietes 
ausgeglichen werden kann.  
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Die zur Umsetzung der Planungen erforderlichen Kompensationsflächen befinden 
sich im Eigentum der Gemeinde Rhede (Ems) und sind durch Eintragung in das 
Grundbuch rechtlich gesichert. 
Auf die Erstellung eines Landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) wird 
verzichtet, da dessen Inhalte in den Umweltbericht (Teil II zu dieser Begründung) 
aufgenommen wurden. 
 
 
Artenschutz 
Die Gemeinde Rhede (Ems) verzichtet aufgrund der Lage und der Beschaffenheit 
des Plangebiets auf die Durchführung einer vollumfänglichen speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung (saP).  
Die Belange des Artenschutzes wurden in Verbindung mit dem Umweltbericht in die 
Planung eingestellt (s. Teil II der Begründung). 
 
Nachfolgende Vermeidungsmaßnahmen werden als ökologische Festsetzungen in 
die Planung eingestellt: 
 

¶ Die Herrichtung des Baufeldes (wie das Abschieben des Oberbodens bzw. die 
Rodungsmaßnahmen) erfolgt außerhalb der Brutzeit der potenziell 
auftretenden bodenbrütenden Vogelarten (Zeitraum: 15. März bis 31. Juli) zur 
Vermeidung der Zerstörung und Beschädigung von Gelegen. Nach der 
Baufeldräumung muss sichergestellt sein, dass die Flächen nicht mehr von 
betroffenen Arten besiedelt werden können. Ist ein Einhalten der 
Bauzeitenregelung nicht realisierbar, ist eine Überprüfung der Bauflächen vor 
Baubeginn auf Brutvorkommen vorzunehmen (ökologische Baubegleitung).  
 

¶ Anpassen der Beleuchtung: Verzicht auf vermeidbares künstliches Licht, 
sofern die Sicherheit nicht gefährdet ist. Beleuchtungsstärken sollten 
möglichst gering gehalten (möglichst vollabgeschirmte Lampen) und zeitlich 
eingeschränkt werden mit besonderer Rücksicht darauf, dass Licht möglichst 
nicht über die Horizontale hinaus strahlt bzw. die Gehölze ausleuchtet. Die 
notwendige Beleuchtung erfolgt ausschließlich mit Natriumdampflampen bzw. 
mit LED- Leuchten.  

 
 
1.5.10 Deichsicherheit 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 34 wurde der gemäß § 16 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Deichgesetzes (NDG) vorgeschriebene Abstand von 50 m als 
Schutzzone, mit dem Verbot zur Herstellung baulicher Anlagen, berücksichtigt. Die 
Festsetzung der Nutzungs- und Baugrenzen erfolgt unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Vorgaben.  
 
 
1.6 Festsetzungen des Bebauungsplanes und Hinweise 
1.6.1 Art der baulichen Nutzung 
 
In der parallel zum vorliegenden Verfahren aufgestellten 43. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Rhede (Ems) ist der Geltungsbereich als 
ĂGewerbliche Bauflächeñ (G) und ĂGemischte Bauflªcheñ (M) dargestellt. 
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Gemäß dem speziellen Bedarf wurde im Plangebiet folgende bauliche Nutzung gem. 
BauNVO festgesetzt: 
 
- Mischgebiet gem. § 6 BauNVO, dieses Gebiet dient dem Wohnen und der 

Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich 
stören, 

 
- Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO, dieses Gebiet dient vorwiegend der 

Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. 
 
Zusätzlich wurden im Geltungsbereich des Bebauungsplans Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung ĂParkanlageñ gem. Ä 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB sowie Flªchen zur 
Herstellung von Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a festgesetzt. Diese Flächen 
dienen der Eingrünung, der Flächengestaltung, dem Sichtschutz und zur Wahrung 
der gesetzlich vorgeschriebenen Bauverbotszone gem. § 16 des Niedersächsischen 
Deichgesetzes (NDG).  
Zur Erschließung des Plangebietes wurden die erforderlichen öffentlichen 
Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB festgesetzt. 
Um eine geordnete Ableitung des im Plangebiet anfallenden Oberflächenwassers zu 
gewährleisten, wurde eine Fläche für die Herstellung eines Regenrückhaltebeckens 
(Flächen für die Wasserwirtschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16a BauGB) im nordwestlichen 
Bereich des Geltungsbereiches festgesetzt. 
 
In den textlichen Festsetzungen Nr. 1.1 und 1.3 erfolgt eine Konkretisierung der 
Zulässigkeit von großflächigen Einzelhandelsbetrieben im Misch und Gewerbegebiet. 
 
Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauGB sind Einzelhandelsbetriebe in einem Mischgebiet 
allgemein zulässig. Hierbei erfolgt eine redaktionelle Ergänzung dass es sich hierbei 
nur um kleinflächige Einzelhandelsbetriebe handeln darf. 
 
Allgemein wird in der textlichen Festsetzung Nr. 1.3 nachdrücklich darauf 
hingewiesen, dass im Plangebiet keine großflächigen Einzelhandelsbetriebe, auch im 
Sinne einer Agglomeration, zulässig sind. Für diese Betriebe, mit einer 
Verkaufsflªche von Ó 800 mĮ ist eine raumordnerische Pr¿fung sowie die 
Festsetzung eines Sondergebietes gemäß § 11 BauGB erforderlich. 
 
 
1.6.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Entsprechend der geplanten Nutzungsart wurde das Maß der baulichen Nutzung 
gem. § 16 BauNVO wie nachfolgend aufgeführt festgesetzt: 
 
Mischgebiet gem. § 6 BauNVO: 
 
Grundflächenzahl GRZ:     0,6 
Geschossflächenzahl GFZ:     0.6 bis 1,2 
Zahl der zulässigen Vollgeschosse als Höchstmaß:  I bis II 
 
Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO 
 
Grundflächenzahl GRZ:     0,8 
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Geschossflächenzahl GFZ:     1,6 
Zahl der zulässigen Vollgeschosse als Höchstmaß:     II 
 
Zur Bestimmung der im Plangebiet zulässigen Gebäude-/Sockelhöhen gem. § 18 
BauNVO, wurde als Bezugspunkt die Höhe der fertig ausgebauten 
Erschließungsstraßen festgesetzt. Diese Festsetzung ist erforderlich um einem 
uneinheitlichen Siedlungsbild mit zum Teil stark überhöhtem Bodenauftrag 
entgegenzuwirken (Warftbildung). 
 
Gemäß einem Gerichtsurteil des niedersächsischen Oberverwaltungsgerichtes 
(OVG, Urt. V. 27.09.2019 ï 1 KN 33/18) liegt auch eine hinreichende Bestimmung 
von im Bebauungsplan festgesetzten Höhenangaben vor, wenn auf die Höhe der 
noch zu erstellenden Erschließungsstraße Bezug genommen wird. 
 
Aus der Begründung: 
Das Bestimmtheitsgebot soll den Planadressaten in die Lage versetzen zu erkennen, 
ob sein Vorhaben im Plangebiet zulässig ist oder nicht. Das ist auch dann 
gewährleistet, wenn die Übereinstimmung der Gebäudehöhen mit den 
Planfestsetzungen erst dann abschließend geprüft werden kann, wenn die 
Bauausführungsplanung für die für sein Grundstück relevante Erschließungsstraße 
vorliegt. Denn Voraussetzung der Genehmigung eines Vorhabens im 
Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans nach § 30 Abs. 1 BauGB ist 
u.a., dass die Erschließung gesichert ist, d.h. mit ihrer konkreten Herstellung zum 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme muss gerechnet werden können, das setzt voraus, 
dass ihre konkrete Gestalt zum Genehmigungszeitpunkt feststeht. 
 
Die Höhenangabe im vorliegenden Bauleitplanverfahren bezieht sich auf die 
endgültige Fahrbahnhöhe der fertig ausgebauten Erschließungsstraße, sodass sich 
hier auch nicht die Fragestellung der Bezugnahme auf die Höhe einer Baustraße 
stellt. 
Weiter zur Rechtfertigung der Festsetzung des Bezugshöhe kann herangezogen 
werden, dass das Plangebiet nur geringfügige Höhenunterschiede Ò 2,0 m aufweist 
und keine Auffälligkeiten des Baugrundes (s. beigefügtes Bodengutachten) vorliegen 
die besondere Aufschüttungen zur Herstellung der Verkehrstrassen erforderlich 
machen.  
Insofern wird eine kontinuierliche städtebauliche Weiterentwicklung des 
Gesamtgebietes gewährleistet. 
 
Um eine städtebaulich geordnete Entwicklung, auch hinsichtlich des 
Landschaftsbildes und der Kubatur der Gebäude, zu gewährleisten wurde im 
nördlichen Abschnitt des Mischgebietes eine maximale eingeschossige Bebauung 
vorgeschrieben. Hierdurch soll ein fließender Übergang von der gewerblichen 
Bebauung über die zweigeschossige Mischgebietsbebauung zum nördlich 
vorhandenen Allgemeinen Wohngebiet geschaffen werden. 
 
 
1.6.3 Bauweisen und Baugrenzen 
 
Für die gemischte Bebauung wird die offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO 
festgesetzt. 
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Gemäß § 22 (4) BauNVO wird für den gewerblich nutzbaren Bereich eine 
abweichende Bauweise (a) festgesetzt. Es gilt die offene Bauweise mit der 
Abweichung, dass Gebäudelängen auch über 50 m zulässig sind. 
Durch die vorgenannte Festsetzung wird eine städtebauliche Ordnung für die 
gewerblich nutzbaren Flächen nördlich der Landesstraße 52 vorgegeben.  
 
 
Die zulässigen Grenzabstände ergeben sich aus der Niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO). 
 
Durch die Festsetzung von Baugrenzen soll eine städtebauliche Ordnung 
gewährleistet werden.  
 
 
1.6.4 Textliche Festsetzungen 
 
1. Gebietsnutzung (§ 9 (1) i.V.m. § 11 BauNVO) 

 
1.1 Generelle Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung (gem. § 1 Abs. 5 und 

6 BauNVO) 

 
Im Mischgebiet ĂMIñ sind allgemein zulässig: 

¶ Wohngebäude 

¶ Geschäfts- und Bürogebäude 

¶ Einzelhandelsbetriebe (kleinflächig), Schank- und Speisewirtschaften 

¶ Sonstige Gewerbebetriebe 

¶ Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke 

¶ Gartenbaubetriebe 
 
Im Mischgebiet ĂMIñ sind unzulässig: 

¶ Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

¶ Tankstellen 

¶ Vergnügungsstätten im Sinne des § 4 a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in den Teilen 
des Gebietes, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind 

¶ die ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten im Sinne des § 4 a 
Abs. 3 Nr. 2 BauNVO außerhalb der überwiegend durch gewerbliche 
Nutzungen geprägte Gebiete 

 
Begründung: 
Der Ausschluss die Zulässigkeit der vorgenannten Nutzungen begründet sich 
aus der Tatsache, dass durch die o.g. Einrichtungen die zulässigen Nutzungen 
in einer Art und Weise beeinträchtigt werden, die ein einvernehmliches 
Miteinander hinsichtlich der zu erwartenden Emissionen und der sozialen 
Verflechtungen ausschließen. Für die o.g. Nutzungen stehen in anderen 
Bereichen des Gemeindegebietes ausreichende Flächen zur Ansiedelung der 
entsprechenden Nutzungen zur Verfügung. 

 
1.2 Gewerbegebiet ĂGEñ (gem. § 8 BauNVO) 

Im Gewerbegebiet ĂGEñ (gem. Ä 8 BauNVO) sind unzulässig: 
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¶ die ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten gemäß § 8 Abs. 3 
Nr. 3 BauNVO 

¶ Bordelle sowie bordellartige Betriebe und Einrichtungen  
 
Der Ausschluss der vorgenannten Nutzungen in den Bereichen GE  begründet 
sich aus der Tatsache, dass durch den Nutzungsmix Gewerbe/Einzelhandel 
eine Struktur vorgegeben wurde, die durch die o.g. Einrichtungen in einer Art 
und Weise beeinträchtigt werden, die ein einvernehmliches Miteinander 
hinsichtlich der zu erwartenden Trading-down-Effekten (Attraktivitäts-
minderung des Umfeldes, Verdrängung anderer Nutzungen).  
Für die o.g. Nutzungen stehen in anderen städtischen Bereichen ausreichende 
Flächen zur Ansiedelung der entsprechenden Nutzungen zur Verfügung. 

 
1.3 Ausschluss von großflächigen Einzelhandelsbetrieben (§ 1 Abs. 5 i.V.m. 

Abs. 9 BauNVO) 
 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans (Misch- und Gewerbegebiet) ist 

die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben auch im Sinne 
einer Agglomeration nicht zulässig. 

 
 Diese Festsetzung dient einer geordneten Entwicklung und Ansiedelung von 

großflächigen Einzelhandelsbetrieben im Gemeindegebiet, sowie dem Schutz 
der Ortszentren (Zentrale Versorgungsbereiche) umliegender Gemeinden und 
Städte. 

 
2. Gebäudehöhe (MI) (§ 9 Abs.1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO, § 18 Abs. 

1 BauNVO) 
Die Gebäudehöhe bzw. Firsthöhe auf den gemischten Bauflächen (MI) 
wird auf maximal 10,00 m festgesetzt. 
 Bezugshöhe ist die Oberkante des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss. 
  
Diese Festsetzung ist erforderlich, um die Maßstäblichkeit der 
 Gesamtbebauung zu wahren und entspricht dem von der Gemeinde Rhede 
(Ems) entworfenen Gestaltungsrahmen. 

 
3. Gebäudehöhe (GE) (§ 9 Abs.1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO, § 18 Abs. 

1 BauNVO) 
Die Gebäudehöhe bzw. Firsthöhe auf den als Gewerbegebiet (GE) 
festgesetzten Flächen wird auf maximal 14,00 m festgesetzt.  
Bezugshöhe ist die Oberkante des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss. 

 
Diese Festsetzung ist erforderlich, um die Maßstäblichkeit der 
 Gesamtbebauung zu wahren und entspricht dem von der Gemeinde Rhede 
(Ems)  entworfenen Gestaltungsrahmen. 

 
4. Sockelhöhe (§ 9 Abs.1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO, § 18 Abs. 1 

BauNVO) 
 Die Oberkante des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss darf maximal  
 30 cm über Oberkante fertige Fahrbahndecke der zur Erschließung des 
 Grundstücks dienenden Straße (gemessen in Fahrbahnmitte und Mitte 
 des Gebäudes) hinausgehen. 
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Diese Festsetzung gilt auch für das erste Vollgeschoss, wenn das 
Erdgeschoss kein Vollgeschoss ist. 
  
Diese Festsetzung ist erforderlich, um einem uneinheitlichen Siedlungsbild mit 
 zum Teil stark überhöhtem Bodenauftrag entgegenzuwirken. 

 
5. Beschränkung der Zahl der zulässigen Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 
 BauGB) 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB wird die maximal zulässige Zahl der 
Wohnungen in Wohngebäuden im Bereich MI1 auf max. 
2 Wohnungen/Wohngebäude beschränkt. 
 
Das Wohn- und Sozialgefüge der an den Geltungsbereich grenzenden 
Bebauung ist von selbstgenutzten Einzel- oder Doppelhäusern geprägt.  
 
Wohnhäuser mit mehr als zwei Wohnungen würden deshalb aufgrund der 
höheren Nutzungsintensität als störend empfunden. Diese Festsetzung wird 
zur Sicherstellung und zum Erhalt der vorhandenen Baustruktur getroffen. 
Weiterhin werden durch diese Festsetzung die mit höheren Wohnungszahlen 
verbundenen Folgen (Verkehrsintensität, Stellplatzbedarf) vermieden. 
Die Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden wird auf zwei bei Einzelhäusern 
und auf eine bei Doppelhäusern begrenzt. Bei Doppelhäusern gilt eine 
Doppelhaushälfte als ein Wohngebäude, so dass pro Doppelhaus dann 
insgesamt zwei Wohnungen zulässig sind. 

 
6. Abweichende Bauweise (gem. § 22 Abs. 4 BauNVO) 

Auf den als Gewerbegebiet (GE) festgesetzten Flächen gilt die offene 
Bauweise mit der Abweichung, dass auch Gebäudelängen über 50 m 
zulässig sind. 
 
Bei den Gebäuden von gewerblichen Betrieben können Gebäudelängen von 
mehr als 50 m erforderlich werden. 

 
7. Immissionsrechtliche Festsetzungen (§ 1 Abs. 4 BauNVO) 
 Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in 
 der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 
 45691 weder tags (06.00 h ï 22.00 h) noch nachts (22.00 h ï 06.00 h) 
 überschreiten: 

 

Teilfläche 
 

LEK,tags 

 

LEK,nachts 
 

TF 1 63 dB(A) 44 dB(A) 

TF 2 65 dB(A) 49 dB(A) 

 
 

Für die in der Planzeichnung dargestellten Richtungssektoren A und B 
liegenden Immissionsorte dürfen die Emissionskontingente LEK der 
Gewerbegebietsflächen um folgende Zusatzkontingente erhöht werden: 
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Richtungs- 
sektor 

Sektor LEK,zus,tags  

 

LEK,zus,nachts 

 

A 290/85° 0 dB 0 dB 

B 85/290° +3 dB +3 dB 

 
 Bezugspunkt (UTM, ETRS89): x= 32.384.638,00 / y= 5.880.790,00 
 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5, 
wobei in den Gleichungen (6) und (7) für die Immissionspunkte in den 
Richtungssektoren A bis D LEK,i durch LEK,i + LEK,zus,k zu ersetzen ist. 

 
 Sonderregelung 

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des 
Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte 
an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB 
unterschreitet (Relevanzgrenze). Ferner erfüllt eine Nutzung auch dann 
die Anforderungen des Bebauungsplans, wenn sie ï unabhängig von 
den festgesetzten Emissionskontingenten- im Sinne der seltenen 
Ereignisse der TA Lärm zulässig sind. 
 
Die Festsetzungen hinsichtlich der Einschränkungen der Lärmemissionen 
durch die Festlegung von zulässigen Emissionskontingenten, erfolgen zum 
Schutz der umliegenden Nutzungen hinsichtlich der Wohn- und 
Arbeitsqualität. 

 
8. Ausschluss von Betriebsleiterwohnungen (§ 8 Abs. 3 Nr.1 i.V.m. § 8 Abs. 3 

BauNVO) 
 Auf den als Gewerbegebiet (GE) bezeichneten Bereichen des 

vorliegenden Bebauungsplanes ist die Errichtung von Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter nicht zulässig. 

 
 Diese Festsetzung wurde getroffen um die immissionsrechtlichen 

Nutzungseinschränkungen zu minimieren und eine Ansiedelung von 
gewerbetypischen Anlagen und Einrichtungen zu forcieren. 

 
 
1.6.5 Ökologische Festsetzungen 
 
1. Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches: 

 
Auf den Flächen ĂUmgrenzungen von Flªchen f¿r MaÇnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaftñ gem. Ä 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB und Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern etc. gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchst. a) BauGB, erfolgt die Anlage eines standortrechten 
Feldgehölzes aus ausschließlich einheimischen Laubgehölzen. 

 
Die Pflanzung wird im Folgenden stichwortartig beschrieben. Die Anpflanzung 
ist mit folgenden Gehölzarten in gleichen Anteilen vorzunehmen. 
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- Als Gehölze werden nachfolgende Arten verwendet (2 bzw. 3 j.v.S.): 
 
Eberesche (Sorbus aucuparia) 
Stieleiche (Quercus robur) 
Sandbirke (Betula pendula) 
Hundsrose (Rosa canina) 
Schlehe (Prunus spinosa) 
Ohrweide (Salix aurita) 
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea) 
Faulbaum (Frangula alnus) 
Hasel (Corylus avellana) 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Schwarzerle (Alnus glutinosa) 
Gew. Schneeball (Viburnum opulus) 
 

- Die einzelnen Arten (außer Hochwüchsige) werden gruppenweise, dichtreihig 
angepflanzt (5-10 Stück pro Art) und variieren in der Breite, um auch 
konkurrenzschwächeren Arten das Überleben zu sichern und um das 
Landschaftsbild aufzuwerten. 

 
2. Ersatzmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches: 
 

Ersatzmaßnahme: Schaffen einer Sukzessionsfläche bzw. eines 
Schilfbestandes (A1) 
 
Die Gemeinde Rhede (Ems) hat im Deichvorland eine ca. 7.700 m² große 
Kompensationsfläche gesichert. Die Fläche wurde vor Umsetzung der 
Maßnahme als intensiv Grünland im Deichvorland beschrieben und beurteilt 
und dem Biotoptyp (GIA ï Intensivgrünland der Auen) zugeordnet. 
Die Lage der Kompensationsfläche kann den in die Planzeichnung 
eingestellten Lageplänen entnommen werden. 
 
Maßnahmenbeschreibung für die Kompensationsfläche A1: 
Auf insgesamt ca. 7.686 m² intensiv bewirtschaftete Grünlandfläche (GIA) wird 
die Nutzung eingestellt. Die Fläche unterliegt der freien Sukzession. Eine 
Nutzung unterbleibt. Die Einstellung der Bewirtschaftung ist grundbuchlich zu 
sichern. 

 
3. Baumrodung (§9 (1) Nr. 26 Abs. (1a) BauGB) 

 
Grundsätzlich sind alle im Plangebiet befindlichen Bäume mit einem 
Stammdurchmesser Ó 10 cm zu erhalten.  
Sollten bei Baumaßnahmen innerhalb des Plangebietes im Zusammenhang 
z.B. mit Hochbaumaßnahmen oder der Herstellung von Zufahrten, Bäume 
gefällt oder erheblich beschädigt werden, sind diese im Verhältnis zum 
Stammdurchmesser des Baumes zu ersetzen.  
Die Baumrodung ist vor Beginn der Baumaßnahme mit der Gemeinde Rhede 
(Ems) abzustimmen und von dieser schriftlich zu bestätigen. 
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 Ermittlung des Kompensationsumfangs: 
pro 10 cm Stammdurchmesser eines beseitigten Baumes ist ein neuer 
standortgerechter Baum mit einem Mindestdurchmesser von 12 ï 14 cm zu 
pflanzen (Hochstamm). Die Standorte der Ersatzbäume sind mit der 
Gemeinde Rhede (Ems) und dem Landkreis Emsland -Untere 
Naturschutzbehörde- abzustimmen.  

 
 
1.6.6 Örtliche Bauvorschriften gem. § 84 NBauO 
 
1. Oberflächenentwässerung auf den Baugrundstücken  

Das als unbelastet geltende und nicht als Brauchwasser genutzte 
Dachflächenwasser und das Oberflächenwasser der versiegelten 
Außenflächen der privaten Grundstücke muss auf dem jeweiligen 
Grundstück oberflächig oder unterirdisch versickert werden. Die 
Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) bleiben hiervon 
unberührt. 
 
Durch diese Festsetzung wird der Einfluss auf den Grundwasserhaushalt 
minimiert. 

 
2. Bepflanzungen oder Begrünungen der Dachflächen sind allgemein 

zulässig. 
 
3. Anlagen zur Energiegewinnung innerhalb von Dachflächen sind 

allgemein zulässig. 
 
 
1.6.7 Hinweise 
 
a) Bodenfunde 

Sollten bei den geplanten Erd- und Bauarbeiten ur- oder frühgeschichtliche 
Bodenfunde gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalbehörde, 
der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege 
des LK Emsland anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). 
Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der 
Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn 
nicht die Denkmalschutzbehörde des LK Emsland vorher die Fortsetzung der 
Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG). 

 
b) Baugrund 
 Den Bauwilligen wird empfohlen, vor Beantragung der bauaufsichtlichen 
 Genehmigung Baugrunduntersuchungen vornehmen zu lassen. 
 

Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allgemeinen 
Vorgaben der DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergänzenden Regelungen der 
DIN 1054:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 zu 
beachten. Der Umfang der geotechnischen Erkundung ist nach DIN EN 1997-
2:2010-10 mit ergänzenden Regelungen DIN 4020:2010-12 und nationalem 
Anhang DIN EN 1997-2/NA:2010-12 vorgegeben. Vorabinformationen zum 
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Baugrund können dem Internet-Kartenserver des LBEG 
(www.lbeg.niedersachsen.de) entnommen werden. 

 
c) Immissionsschutz 

Verkehrsimmissionen 
Von der Landesstraße 52 gehen Emissionen aus. Für das geplante Baugebiet 
können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei 
Entschädigungsansprüche hinsichtlich des Immissionsschutzes geltend gemacht 
werden. 

  
 Jettiefflugkorridor 

Das Plangebiet befindet sich in einem Jettiefflugkorridor. 
Es wird darauf hingewiesen, dass Beschwerden und Ersatzansprüche gegen die 
Bundeswehr, die sich auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden 
Emissionen wie Fluglärm etc. beziehen, nicht anerkannt werden. 
 

d) Anbaurechtliche Einschränkungen 
Landesstraße L 52 
 

¶ Entlang der L 52 gelten außerhalb der Ortsdurchfahrt die Anbauverbote und -
beschränkungen nach § 24 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG). 

 Diese sind in dem Bebauungsplanentwurf eingetragen und gekennzeichnet  
 mit: 
 
20 m Bauverbotszone gem. § 24 (1) NStrG (gemessen vom äußeren Rand 
der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn) 
 
 Gemäß § 24 Abs.1 NStrG dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrten längs der  
 Landes- und Kreisstraßen 

1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom 
äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn und 

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung, die über 
Zufahrten unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, 
 

nicht errichtet werden. 
 
40 m Baubeschränkungszone gem. § 24 (2) NStrG (gemessen vom äußeren 
Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn) 
 
Gemäß § 24 Abs. 2 NStrG ergehen Baugenehmigungen oder nach anderen 
Vorschriften notwendige Genehmigungen im Benehmen mit der 
Straßenbaubehörde, wenn 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung längs der 
Landes- und Kreisstraßen in einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom 
äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, 
errichtet oder erheblich geändert werden sollen, 

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung auf 
Grundstücken, die außerhalb der Ortsdurchfahrten über Zufahrten an 
Landes- und Kreisstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind. 
Aus den gewerblich genutzten Bauflächen können störende Einflüsse 
durch Betriebsabläufe, Fahrzeugbewegungen, Blendwirkungen durch 
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Scheinwerfer und werbende Anlagen entstehen, die zu einer Ablenkung 
und Behinderung der Verkehrsteilnehmer führen und die die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs auf der Landesstraße negativ beeinflussen. 

 

¶ Bei Bedarf ist ein entsprechender Sichtschutz zur Landesstraße in 
Absprache mit dem Straßenbaulastträger herzustellen (§ 24 Abs. 2 und Abs. 3 
NStrG). 

 

¶ Das Plangebiet ist entlang der L 52 auf Privatgrund mit einer festen 
lückenlosen Einfriedigung zu versehen und in diesem Zustand dauernd zu 
erhalten (§ 24 Abs. 2 NStrG). 

 
e) Brandschutz 

Die Sicherstellung des Brand- und Feuerschutzes für das Plangebiet wird von 
der Freiwilligen Feuerwehr Rhede (Ems) gewährleistet. 
Im Einvernehmen mit der Gemeinde und der hauptamtlichen Brandschau werden 
die Einrichtungen zur Löschwasserversorgung für den Brandfall (Zisternen, 
Hydranten, Ausstattung der Feuerwehr mit technischem Gerät) festgelegt, von 
der Gemeinde Rhede (Ems) errichtet und unterhalten. 
Die Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes W 405 werden bei der Umsetzung der 
Löschwasserversorgung beachtet. 
Zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes werden bei der Ausführung 
folgende Maßnahmen berücksichtigt: 

 1. Die erforderlichen Straßen werden vor Fertigstellung der Gebäude so 
hergestellt, dass Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge ungehindert zu den 
einzelnen Gebäuden gelangen können. 

 2. Die Löschwasserversorgung wird so erstellt, dass ein Löschwasserbedarf von 
1.600 l/min vorhanden ist. 

  Es erfolgt eine Löschwasserentnahme aus der öffentlichen 
Wasserversorgung, wenn diese zur Verfügung steht. Eventuell erforderliche 
örtliche Löschwasserentnahmestellen (z.B. Löschwasserbrunnen) werden in 
Abstimmung mit der hauptamtlichen Brandschau durch die Gemeinde errichtet 
und unterhalten. 

 3. Die erforderlichen Hydranten werden in einem maximalen Abstand von 150 m 
zu den einzelnen Gebäuden errichtet. 

 
f) Kampfmittelbeseitigung 

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) 
gefunden werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das 
Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landesamtes für 
Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen (LGLN) zu 
benachrichtigen. 

 
g) Abfallentsorgung 

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den 
abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der jeweils gültigen Satzung zur 
Abfallentsorgung des Landkreises Emsland. 
Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland. 
Die Abfallbehälter sind an der von Abfallsammelfahrzeugen ordnungsgemäß zu 
befahrenden Straße zur Abfuhr bereitzustellen. 
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h) Versorgungsleitungen 
Die Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Telekommunikation, Wasser, 
Abwasser) ist den jeweiligen Bestandsplänen der zuständigen Versorgungs-
unternehmen zu entnehmen; die notwendigen Schutzvorkehrungen und 
Nutzungsbeschränkungen sind zu beachten. Vor Beginn der Bauausführung sind 
mit den jeweiligen Leitungsträgern die erforderlichen Abstimmungsgespräche zu 
führen und der Beginn der Bauausführung zu koordinieren. 
 

i) Anschlüsse für Endnutzer von Telekommunikationsdienstleistungen 
Entsprechend § 77k Abs. 4 Telekommunikationsgesetz gilt für neu errichtete 
Gebäude, die über Anschlüsse für Endnutzer von Telekommunikations-
dienstleistungen verfügen sollen, dass diese gebäudeintern bis zu den 
Netzabschlusspunkten mit hochgeschwindigkeitsfähigen passiven Netz-
infrastrukturen (Leerrohre, §3 Abs. 17b TKG) sowie einem Zugangspunkt zu 
diesen passiven gebäudeinternen Netzkomponenten auszustatten sind. 
 

j) Ökologische Hinweise 
a) Vor der Beseitigung potentieller Höhlenbäume bzw. Gehölzanpflanzungen 

im Plangebiet sind diese durch geschultes Fachpersonal auf die Nutzung 
von gehölzbrütenden Vogelarten und/oder von Fledermäusen zu prüfen 
(Ökologische Baubegleitung). 

 
b) Um den Belangen des Artenschutzes zu entsprechen, darf eine mögliche 

Beseitigung von Solitärbäumen und/ oder Gehölzen nicht in der Zeit 
zwischen dem 01. März und 31. September erfolgen. 

 
c) Die Erschließung des zukünftigen Baugebietes bzw. das Herrichten der 

einzelnen Baufelder (wie das Abschieben des Oberbodens bzw. 
Rodungsmaßnahmen) erfolgt außerhalb der Brutzeit der potenziell 
auftretenden bodenbrütenden Vogelarten (Zeitraum: 01. April bis 15. Juli) 
zur Vermeidung der Zerstörung und Beschädigung von Gelegen. Nach der 
Baufeldräumung muss sichergestellt sein, dass die Flächen nicht mehr von 
betroffenen Arten besiedelt werden können. Ist ein Einhalten der 
Bauzeitenregelung nicht realisierbar, ist eine Überprüfung der Bauflächen 
vor Baubeginn auf Brutvorkommen vorzunehmen (ökologische 
Baubegleitung). 

 
d) Anpassen der Beleuchtung: Verzicht auf vermeidbares künstliches Licht, 

sofern die Sicherheit nicht gefährdet ist. Beleuchtungsstärken sollten 
möglichst gering gehalten (möglichst vollabgeschirmte Lampen) und zeitlich 
eingeschränkt werden mit besonderer Rücksicht darauf, dass Licht 
möglichst nicht über die Horizontale hinaus strahlt bzw. die Gehölze 
ausleuchtet. Die notwendige Beleuchtung erfolgt ausschließlich mit 
Natriumdampflampen bzw. mit LED- Leuchten.  

 
k) Bauliche Nutzung 

Für diesen Bebauungsplan gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke (BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786). 
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l) Vorschriften 
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften können im Rathaus der 
Gemeinde Rhede (Ems), Bauamt Zimmer 17, eingesehen werden. 

 
m) Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig handelt gemäß § 213 BauGB und § 80 Abs. 3 NBauO, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig den Festsetzungen bzw. den örtlichen Bauvorschriften 
des vorliegenden Bebauungsplanes zuwider handelt. 
Als Tatbestand gilt die Nichteinhaltung der im Bebauungsplan getroffenen 
Festsetzungen bzw. Bauvorschriften. 
Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 213 Abs. 5 BauGB und § 80 Abs. 5 
NBauO mit Geldbußen geahndet werden. 

 
 
1.7 Flächenbilanz 
 
Die Flächen des Bebauungsplanes gliedern sich wie folgt: 
 
Fläche des Geltungsbereiches      ca. 5,62 ha 
 
davon 
 
Flªchen f¿r ĂGewerbegebieteñ (GE) gemªÇ Ä 8 BauNVO  ca. 1,46 ha 
 
Flªchen f¿r ĂMischgebieteñ (MI) gemªÇ Ä 6 BauNVO   ca. 2,04 ha 
 
Öffentliche Verkehrsfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB  ca. 0,86 ha 
 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung ïParkanlage-  
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB       ca. 0,86 ha 
 
Flächen für Entwicklung von Natur und Landschaft  
gem. § 9 Abs.1 Nr.20 Buchst. a) BauGB    ca. 0,15 ha) 
(incl. Flächen für die Wasserwirtschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16 ca. 0,08 ha) 
 

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB      ca. 0,25 ha 
 
Flächen für die Wasserwirtschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16a BauGB ca. 0,25 ha 
 
 
1.8 Durchführung der Planung und Kosten 
 
Das Bauleitplanverfahren wird von der Gemeinde Rhede (Ems) durchgeführt. 
Die Kosten für die Planung, Erstellung der Gutachten sowie die Bereitstellung von 
Kompensationsflächen sind im aktuellen Haushalt der Gemeinde eingestellt worden. 
Das Bauleitplanverfahren wird von der der Gemeinde Rhede (Ems) durchgeführt. 
Die entsprechenden Haushaltsmittel auch für die Herstellung der Erschließungs-
anlagen stehen zur Verfügung bzw. werden abschnittsweise in den jährlichen 
Haushalt aufgenommen. 
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1.9 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 
 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Grundsätze des § 1a Abs. 2 BauGB in 
der Abwägung zu berücksichtigen. Danach soll mit Grund und Boden sparsam und 
schonend umgegangen werden, dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der 
Entwicklung der Stadt, insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung, zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als 
Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang 
umgenutzt werden. 
 
Aus den Ausführungen in dieser Begründung ist zu entnehmen, dass den 
vorgenannten Grundsätzen entsprochen wird. 
 
  



Ing.-Büro W. Grote GmbH  45 

Entwurf - Begründung ï BPlan Nr. 34 ñ Östl. Zum Spieksee / nördl. L 52ñ, Gem. Rhede (Ems) 

Teil 2 Umweltbericht  
 
2.1 Einleitung 
2.1.a Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des 

Bauleitplans 
 
Der Bedarf für die Änderung des Flächennutzungsplans Nr. 43 (gemischte 
Bauflächen östlich Zum Spieksee / nördlich L 52) der Gemeinde Rhede (Ems) ergibt 
sich aus den Planungsabsichten der Gemeinde zur Festsetzung einer Baufläche für 
eine gewerbliche bzw. gemischte Bebauung. 
 
Die Plangebietsfläche stellt den städtebaulichen Lückenschluss zwischen dem 
nºrdlich angrenzenden neuen Baugebiet ĂAm Spiekseeñ, dieser Bereich umfasst den 
Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 12A, und der Trasse der Landesstraße 52 
dar. Wobei südlich der L 52 das Baugebiet ĂTimphaukñ, der Geltungsbereich umfasst 
den Bebauungsplan Nr. 18, ausgewiesen wurde. 
 
Westlich an den Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung angrenzend 
befinden sich der Bebauungsplans Nr. 11 ĂZubringer zur Autobahn A 31ñ. Hier 
wurden Gewerbebetriebe angesiedelt. 
 
Um eine ordnungsgemäße städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich zu 
gewährleisten, plant die Gemeinde die Bauflächen nördlich der L 52 als 
Gewerbegebiet gemäß § 8 BauGB auszuweisen. Somit entsteht eine einheitliche 
arrondierende Nutzung. Auch sind diese verkehrsnahen Flächen für gewerbliche 
Nutzungen sehr attraktiv.  
 
Nördlich angrenzend an die gewerbliche Nutzung plant die Gemeinde die 
Ausweisung eines Mischgebietes im Zuge einer abgestuften städtebaulichen 
Entwicklung zum nördlich gelegenen Wohngebiet. Für die geplanten Nutzungen 
liegen bereits Ansiedlungsanfragen vor. 
 
Der Bedarf für die gemischte Nutzung resultiert auch aus der aktuellen 
Vermarktungssituation im Bereich der Zone für Handel und Handwerk (B-Plan Nr. 18 
ĂTimphaukñ). Hier wurden die Flächen komplett von einem Investor überplant, sodass 
für weitere Anfragen aus dem Segment der Selbständigen oder des Kleingewerbes, 
die Gemeinde aktuell keine Flächen zur Verfügung stellen kann. 
 
Zusätzlich zu den Anfragen (Ingenieurbüro, Einrichtungshaus etc.) plant die 
Gemeinde einen Standort für das neue Feuerwehrhaus im vorliegenden 
Geltungsbereich. 
 
Die folgenden Abbildungen zeigen auf Luftbildbasis die bestehenden Strukturen 
sowie einen Auszug der Änderung des Flächennutzungsplans Nr. 43, auf dessen 
Basis im Parallelverfahren der Bebauungsplan Nr. 34 entwickelt werden soll. 
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Abbildung 10: Luftbild vom Geltungsbereich (NLWKN 2021) 

 

  
Abbildung 11: Auszug aus der 43. Änderung des Flächennutzungsplanes (GROTE 2021) 

 
Mit der Änderung der Darstellung als ĂGewerbliche Bauflªche (G)ñ und ĂGemischte 
Bauflªche (M)ñ, können die geplanten Projekte umgesetzt werden, ohne eine 
immissionsrechtliche Beeinträchtigung der angrenzenden Wohnnutzung zu bewirken. 
Hierbei werden die Kontingentierung des Planbereiches und die 

Geltungsbereich der  
43. Änderung des 
Flächennutzungsplanes 
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Lärmminderungsmaßnahmen des Schalltechnischen Berichtes Nr. LL16538.1/01 
(ZECH 2021) als Festsetzungen in den Bebauungsplan Nr. 34 übernommen. 
 
Gem. § 1 Abs. 3 BauGB haben die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
Bauleitpläne aufzustellen oder zu ändern, sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.  
 
Mit der aktuellen Planung wird einer Zersiedelung der Landschaft durch einen 
Lückenschluss zwischen zwei bereits bauleitplanerisch gesicherten Bereichen 
entgegengewirkt. Die vorliegende Planung stellt somit eine Verdichtung der 
vorhandenen baulichen Entwicklung vom Ortskern bis zum Spieksee dar. 
 
Der Forderung des § 1a BauGB nach sparsamem Umgang mit Grund und Boden 
wird nachgekommen. 
 
 
2.1.a.1 Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 34 der Gemeinde Rhede (Ems) 
beansprucht überwiegend eine landwirtschaftlich genutzte Fläche in Form eines 
Ackers (ca. 53.229 m²). Des Weiteren ist eine Verkehrsfläche, bestehend aus einer 
GemeindestraÇe (ĂZum Spiekseeñ), einem Radweg sowie Straßenbegleitgrün Teil 
des Geltungsbereiches (ca. 2.977 m²). Diese Fläche wird allerdings weitgehend im 
Bestand erhalten, sodass die Planung überwiegend Ackerflächen neu beansprucht. 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Bestandssituation sowie die Flächenbewertung. Die 
Bewertung erfolgt unter zur Hilfenahme der Arbeitshilfe zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme in der Bauleitplanung (NIEDERSÄCHSISCHER 
STÄDTETAG 2013). 
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Abbildung 12: Darstellung der Bestandssituation und Bewertung 

 
Durch die vorliegende Bauleitplanung ergibt sich die Möglichkeit eine Bebauung mit 
Grundflächenzahlen (GRZ) von 0,6 und 0,8. So ergibt sich aus den 
Grundflächenzahlen von 0,6 und 0,8 unter Berücksichtigung möglicher 
Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO um bis zu 50 % ein 
Versiegelungsgrad von max. 80 % des bebaubaren Bereiches gem. § 19 Abs. 4 Satz 
2 BauNVO. 
 
Weiterhin setzt der B-Plan Nr. 34 Bauverbotszonen fest, die sich aus Abständen zu 
Straßen und dem Emsdeich ergeben. Ebenso werden Pflanzflächen, öffentliche 
Grünflächen, ein Regenrückhaltebecken sowie Fläche zur Entwicklung von Natur- 
und Landschaft ausgewiesen. 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Planung in tabellarische Auflistung und eine 
Bewertung auf Grundlage der Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahme in der Bauleitplanung (Niedersächsischer Städtetag 2013). 
 
 

Luftbild vom Bestand (NLWKN 06.09.2021)

Bestandssituation:

Biotop m² WE/m² Wertigkeit in WE

Verkehrsfläche mit 

Verkehrsgrün / Bäumen - 

Erhalt (Straße "Zum 

Spieksee") 2.977,00 0 0,00

Acker 53.229,00 1 53.230,00

Summe: 56.206,00 Summe: 53.230,00

Erhaltfläche:
Straße "Zum Spieksee"

Planbereich

A 

OVS 

A 
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Abbildung 13: Tabellarische Auflistung der Planung inkl. Bewertung 

 
Den Ausführungen ist zu entnehmen, dass überwiegend ackerbaulich genutzte 
Produktionsflächen überplant werden. Hieraus resultiert auch eine weitere 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Durch die Ausweisung von Grünflächen 
wird der Geltungsbereich in die örtlichen Strukturen eingebunden. 
 

Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 34 beinhaltet aktuell folgende Nutzungen: 
 
× Flächen für die Landwirtschaft (Acker) 
× Straßenverkehrsflächen 

 
Die Aufstellung des B-Plans Nr. 34 wandelt den Geltungsbereich in ein 
ĂGewerbegebietñ (GE) und ein ĂMischgebietñ (MI) um. Somit ergeben sich auf der 
Ebene der B-Planänderung folgende Festsetzungen: 
 
× Mischgebiet (MI), Grundflächenzahl = 0,6 
× Gewerbegebiet (GE), Grundflächenzahl = 0,8 
× Öffentliche Verkehrsfläche 

Planung:

Biotop m² WE/m² Wertigkeit in WE

Mischgebiet (MI), 60% 

versiegelt + 50 % 

Überschreitung 16.356,00 0 0,00

Mischgebiet (MI), 20% 

Freifläche / Grünfläche 4.089,00 1 4.089,00

Gewerbegebiet (GE), 80% 

versiegelt 11.677,60 0 0,00

Gewerbegebiet (GE), 20% 

Freifläche / Grünfläche 2.919,40 1 2.919,40

Verkehrsfläche mit 

Verkehrsgrün / Bäumen - 

Erhalt (Straße "Zum 

Spieksee") 2.977,00 0 0,00

Verkehrsfläche - Neuanlage 5.412,00 0 0,00

Verkehrsfläche mit bes. 

Zweckbestimmung 214,00 0 0,00

öffentliche Grünfläche, 

Parkfläche, extensiv genutzte 

Fläche,  2 x mal im Jahr 

mähen und keine Dünung 8.548,00 2 17.096,00

Regenrückhaltebecken (RRB) 755,00 0 0,00

Fläche für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und 

Entwicklung von Natur und 

Landschaft 746,00 1 746,00

Anpflanzfläche, überwigend 

heimische Laubgehölzarten 

(HSE - Siedlungsgehölz aus 

überwiegend einheimischen 

Baumarten) 2.512,00 3 7.536,00

Summe: 56.206,00 Summe: 32.386,40
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× Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen 

× Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz 
und Regelung des Wasserabflusses, Zweckbestimmung 
ĂRegenrückhaltebeckenñ (RRB) 

× Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft 

× ¥ffentliche Gr¿nflªche mit Zweckbestimmung ĂParkanlageñ 
 

Der Geltungsbereich umfasst Größe von ca. 56.206 m². Durch die Planung ergibt sie 
eine neue Flächenversiegelung von ca. 33.659 m² und ein Kompensationsdefizit von 
ca. 20.844 Werteinheiten. Dies gilt es im Rahmen der Bauleitplanung funktions- und 
sachgerecht zu kompensieren.  
 
 
2.1.b Umweltschutzzieleaus übergeordneten Fachgesetzen und 

Fachplänen und deren Berücksichtigung 
2.1.b.1 Fachgesetze 
 
Baugesetzbuch (BauGB) / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
Für das Bauleitplanverfahren ist die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. 
§ 18 Abs. 1 des BNatSchG heranzuziehen. Auf die Erstellung eines 
Landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) wurde verzichtet. Dementsprechende 
Aussagen werden innerhalb dieses Umweltberichtes getroffen. 
 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
Bezogen auf die zu berücksichtigenden Immissionen ist das 
Bundesimmissionsschutzgesetz zu beachten. Daneben gelten die Richtwerte der 
technischen Anleitungen (hier TA-Lärm und TA-Luft, GIRL) sowie die 
Orientierungswerte der DIN 18005. 
 
Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) / Wasserhaushaltsgesetzt (WHG) 
In Bezug auf die Flächenentwässerung bzw. der Versickerung / 
Niederschlagsrückhaltung des unbelasteten Niederschlagswassers in das 
Grundwasser sind das NWG bzw. die Ausführungen des WHG in ihrer jeweils 
aktuellen Fassung zu berücksichtigen. 
 
 
2.1.b.2 Fachplanungen 
 
Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 
Angaben zu den Zielen der Raumordnung und Landesplanung sind dem Regionalen 
Raumordnungsprogramm des Landkreises Emsland (RROP 2010) zu entnehmen. 
Entsprechende Ausführungen können der Begründung entnommen werden. 
 
Landschaftsrahmenplan (LRP) 
Der Landschaftsrahmenplan (LRP 2001) des Landkreises Emsland enthält für den 
Planbereich keine besonderen Festlegungen. 
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Flächennutzungsplan (FNP) 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 34 Ă¥stlich Zum Spieksee / nördl. 
L 52ñ liegt baurechtlich im AuÇenbereich gem. Ä 35 BauGB. 
 
Aus diesem Grund ist es erforderlich, den Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Rhede (Ems) in Form der 43. Änderung im Parallelverfahren zu ändern. Aufgrund der 
geplanten Nutzungen im Änderungsbereich erfolgt im Flächennutzungsplan eine 
Darstellung von - gewerblichen Bauflächen (G) - gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO 
und - gemischten Bauflächen (M) - gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO. 
 
Die Entwicklung des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan  
gem. § 8 Abs. 2 BauGB, erfolgt durch die Festsetzung von Flächen für 
ĂGewerbegebieteñ (GE) gemªÇ Ä 8 BauNVO und Flªchen f¿r ĂMischgebieteñ (MI) 
gemäß § 6 BauNVO. 
 
Die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes passen sich somit den 
überkommunalen und kommunalen Planungszielen an. Dieser kann gemäß § 8 Abs. 
3 Satz 2 BauGB als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt angesehen werden. 
 
 
2.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

(gem. Anlage 1 Nr. 2a Bestandaufnahme, 2b Prognose, 2c 
Maßnahmen, 2d und 2e zum BauGB) 

2.2.a Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 
Umweltzustandes (Basisszenario) 

 
Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im heutigen Zustand 
werden nachfolgend auf das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt, um die 
besondere Empfindlichkeit von Umweltmerkmalen gegenüber der Planung 
herauszustellen und Hinweise auf die Berücksichtigung im Zuge der planerischen 
Überlegungen zu geben. Anschließend wird die mit der Durchführung der Planung 
verbundene Veränderung des Umweltzustandes in Zusammenfassung der 
Fachgutachten, die im Zuge der Umweltprüfung als erforderlich bestimmt wurden, 
dokumentiert und bewertet. Die mit der Planung verbundenen Umweltauswirkungen 
sollen deutlich herausgestellt werden, um anschließend Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblich negativer 
Umweltauswirkungen abzuleiten. 
 
 
2.2.a.1 Tiere 
 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 34 wurden keine gesonderten 
faunistischen Kartierungen durchgeführt.  
 
Aus vorsorgenden Gründen des Artenschutzes werden folgende Maßnahmen als 
notwendig erachtet: 
 

¶ Die Herrichtung des Baufeldes (wie das Abschieben des Oberbodens) erfolgt 
außerhalb der Brutzeit der potenziell auftretenden bodenbrütenden Vogelarten 
(Zeitraum: 15. März bis 31. Juli) zur Vermeidung der Zerstörung und 
Beschädigung von Gelegen. Nach der Baufeldräumung muss sichergestellt 
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sein, dass die Flächen nicht mehr von betroffenen Arten besiedelt werden 
können. Ist ein Einhalten der Bauzeitenregelung nicht realisierbar, ist eine 
Überprüfung der Bauflächen vor Baubeginn auf Brutvorkommen vorzunehmen 
(ökologische Baubegleitung).  

 

¶ Anpassen der Beleuchtung: Verzicht auf vermeidbares künstliches Licht, 
sofern die Sicherheit nicht gefährdet ist. Beleuchtungsstärken sollten 
möglichst gering gehalten (möglichst vollabgeschirmte Lampen) und zeitlich 
eingeschränkt werden mit besonderer Rücksicht darauf, dass Licht möglichst 
nicht über die Horizontale hinaus strahlt bzw. die Gehölze ausleuchtet. Die 
notwendige Beleuchtung erfolgt ausschließlich mit Natriumdampflampen bzw. 
mit LED- Leuchten.  

 
Natura 2000- Gebiete und / oder FFH- Lebensraumtypen (LRT) werden durch die 
vorliegende Planung nicht im erheblichen Maße beeinträchtigt. 
 
 
2.2.a.2 Pflanzen, Biotoptypen 
 
Anhand des ĂKartierschl¿ssel f¿r Biotoptypen in Niedersachsenñ, herausgegeben 
vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz (NLWKN 2021), wurden die einzelnen Biotoptypen bestimmt und nach 
dem niedersächsischen Städtetag-Modell (= Arbeitshilfe zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung, Stand 2013) bewertet 
(Werteinheiten (WE)). Zudem wurden greifbare Informationsquellen hinzugezogen. 
Eine vegetationskundliche Detailkartierung wurde nicht durchgeführt. 
 
Aus der folgenden Tabelle geht die Bestandssituation hervor. 
 
Tabelle 1: Ist- Bestand im Geltungsbereich 

Biotop / Code m² WE/m² Wertigkeit in WE 

Verkehrsfläche mit Verkehrsgrün [Straße 
"Zum Spieksee" (OVS), halbruderale Gras- 
und Hochstaudenflur (UH), Einzelbäume 
(HB)] - Erhalt 2.977,00 0 0,00 

Acker (A) 53.229,00 1 53.230,00 

Summe: 56.206,00 Summe: 53.230,00 

 
Aus der tabellarischen Auflistung der Bestandssituation / Biotoptypen und der 
vorgenommenen Bewertung ergibt sich eine Gesamtwertigkeit von  
53.230,00 Werteinheiten (WE). 
 
 
2.2.a.3 Fläche (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 
 
In § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB sind die Begriffsbestimmungen enthalten. Neu 
aufgenommen wurde als Schutzgut die ĂFlªcheñ. Die Notwendigkeit zur 
Untersuchung des Flªchenverbrauchs war als Teilaspekt des Schutzgutes ĂBodenñ 
zwar bereits bisher Gegenstand der UVP, durch die ausdrückliche Einbeziehung in 
den Schutzg¿terkatalog soll das Schutzgut ĂFlªcheñ aber eine stªrkere 
Akzentuierung erfahren. 
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Das Schutzgut ĂFlªcheñ ist ein endliches Gut, d. h. mit steigendem Flächenverbrauch 
geht Lebensraum sowie land- und forstwirtschaftliche Produktionsfläche dauerhaft 
verloren. Deshalb ist ein wichtiges Vermeidungs- und Minimierungsgebot den 
Flächenverbrauch und im vorliegenden Fall die Versiegelung auf ein Minimum zu 
reduzieren. 
 
Aus der folgenden Abbildung geht hervor, dass die Bodenversiegelung im Plangebiet 
gering ist und sich weiterhin der Versiegelungsgrad für das gesamte Gemeindegebiet 
zwischen > 5 und 10 % bewegt. 
 
 

 
Abbildung 14:  Grad der mittleren Bodenversiegelung in den Gemeinden, ohne Maßstabsangabe (LBEG 2021) 

 
 
2.2.a.4 Boden (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 
 
Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale Stellung im 
Ökosystem ein. Neben seiner Funktion als Standort der natürlichen Vegetation und 
der Kulturpflanzen weist er durch seine Filter-, Puffer- und Transformationsfunktionen 
gegenüber zivilisationsbedingten Belastungen eine hohe Bedeutung für die Umwelt 
des Menschen auf.  
 
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen, wobei zur 
Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche 
Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur 
Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu 
begrenzen sind. 
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Nach dem NIBIS-Kartenserver des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie, 
Bodenkunde, Bodenübersichtskarte 1 : 50.000, stellen sich die bodenkundlichen 
Gegebenheiten innerhalb des Plangebietes wie folgt dar: 
 

  
Abbildung 15:  Bodenart, ohne Maßstabsangabe (LBEG 2021) 

 
Im Plangebiet kommt ausschließlich die Bodenart ĂGleyñ vor.  
 
Suchräume für schutzwürdige Böden werden lt. Datenserver im Geltungsbereich 
oder hieran direkt angrenzend nicht dargestellt. 
 
Die Vorbelastungen der Böden des Planbereiches resultieren aus der 
landwirtschaftlichen Intensivnutzung bzw. aus der bestehenden Versiegelung im 
Bereich der GemeindestraÇe ĂZum Spiekseeñ, bestehend aus der StraÇe nebst  
Fuß- und Radweg. 
 
Die direkten Belastungen durch die Landwirtschaft sind durch den Einsatz von 
Düngemitteln sowie durch die Verdichtung der Bodenstruktur, hervorgerufen durch 
Maschineneinsatz, bedingt. Hinzu kommt die Überbauung durch die bestehenden 
Straßen- und Radwegeverbindungen. 
 
 
2.2.a.5 Wasser (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 
 
Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen 
Entwicklung i. S. v. § 1 Abs. 5 BauGB so zu berücksichtigen, dass auch 
nachfolgende Generationen ohne Einschränkungen alle Optionen der 
Gewässernutzung offen stehen. Beim Schutzgut Wasser sind die Bereiche 
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Grundwasser und Oberflächenwasser zu unterscheiden. Grundsätzlich zählt Wasser 
zu der unbelebten Umweltsphäre. Gleichwohl ist Wasser elementarer Bestandteil des 
Naturhaushaltes. Seine Funktionen als Lebensraum und -grundlage, 
Transportmedium, klimatischer Einflussfaktor und landschaftsprägendes Element 
sind nachhaltig zu sichern (§ 1 BNatSchG). Entsprechend heißt es im 
Wasserhaushaltsgesetz (§ 1 WHG): ĂZweck dieses Gesetzes ist es, durch eine 
nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu sch¿tzen.ñ Die Basis f¿r die Bearbeitung des 
Schutzgutes Wasser sind Informationen des NIBIS® - Kartenserver des LBEG 
(www.lbeg.niedersachsen.de). 
 
 
2.2.a.5.1 Grundwasser 
 
Dem Kartenserver ist zu entnehmen, dass sich das Plangebiet auf einem 
Porengrundwasserleiter befindet. 
 
Bei einer Geländehöhe von ca. 2,43 m NHN, einer Lage des Grundwassers zwischen 
>0 bis 2,5 m NHN besteht eine geringe Grundwasserüberdeckung. In Kombination 
mit der stark variablen Durchlässigkeit der Böden besteht eine hohe 
Grundwassergefährdung, wobei die Grundwasserneubildung mit > 100 bis 400 mm/a 
angegeben wird. 
 
Vor dem Hintergrund der Empfindlichkeitsbewertung wird eine hohe Empfindlichkeit 
für das Grundwasser herausgestellt. 
 
Die Grundwassersituation im Plangebiet ist bereits aufgrund der intensiven 
landwirtschaftlichen Nutzung mit hohen Düngergaben und den Einsatz von 
Agrochemikalien bzw. der Versiegelung der Verkehrsflªche, StraÇe ĂZum Spiekseeñ 
mit Fuß- und Radweg, beeinträchtigt. 
 
Aus den folgenden Abbildungen geht die Bestandssituation des Schutzgutes 
Grundwasser hervor. 
 

http://www.lbeg.niedersachsen.de/
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Abbildung 16:  Grundwasserleitertypen der oberflächennahen Gesteine, ohne Maßstabsangabe (LBEG 2021) 

 

 
Abbildung 17:  Durchlässigkeit der oberflächennahen Gesteine, ohne Maßstabsangabe (LBEG 2021) 
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Abbildung 18: Grundwasserneubildung, ohne Maßstabsangabe (LBEG 2021) 

 

 
Abbildung 19: Lage der Grundwasseroberfläche, ohne Maßstabsangabe (LBEG 2021) 

 
 

Geltungsbereich der  
43. Änderung des 
Flächennutzungsplanes 
 

Geltungsbereich der  
43. Änderung des 
Flächennutzungsplanes 
 










































































